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8. Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Schule untere Emme 

 

 

 

Dienstag, 5. Mai 2026, 18.00 Uhr, in Utzenstorf (Gotthelfschulhaus, Naturkundezimmer, 2. Stock). 

 

 

 

Traktanden 

 
1. Protokoll der 7. Abgeordnetenversammlung vom 18. November 2025 – Genehmigung 

2. Änderung Organisationsreglement 2021 gemäss Anhang V (Aufhebung Amtszeitbeschränkung) – 

Beschluss 

3. Verpflichtungskredit von CHF 490'000 für die Mobiliareinrichtung Neubauten «Schulraum31» – 

Bewilligung 

4. Jahresrechnung 2025 – Genehmigung 

5. Rechnungsprüfungsorgan für Amtsperiode 2026/2027 bis 2029/2030 – Wahl 

6. Verschiedenes 

 

Die Unterlagen können bei den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, 

Wiler b.U. und Zielebach bezogen und auf der Website www.sue.ch heruntergeladen werden. 

 

Gegen Versammlungsbeschlüsse kann, nach entsprechender Ankündigung an der Versammlung, wegen 

Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt 

des Verwaltungskreises Emmental schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden. 

 

Die Versammlung ist öffentlich. Die Abgeordneten der Verbandsgemeinden (Bätterkinden: 3 Stimmen; 

Utzenstorf: 4 Stimmen; Wiler b.U.: 1 Stimme; Zielebach: 1 Stimme) erhalten die Akten zugestellt. 
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Erläuterungen und Anträge des Verbandsrates zu den Traktanden: 

 

 

– Traktandum 1 

Protokoll der 7. Abgeordnetenversammlung (AV) vom 18. November 2025 – 

Genehmigung 

 

Antrag 

Der AV wird beantragt, das Protokoll der 7. Versammlung vom 18. November 2025 zu genehmigen. 

 

 

– Traktandum 2 

Änderung Organisationsreglement 2021 gemäss Anhang V (Aufhebung 

Amtszeitbeschränkung) – Beschluss 

 

Antrag 

Der AV wird beantragt, der Änderung des Organisationsreglements 2021 (Aufhebung der 

Amtszeitbeschränkung gemäss Anhang V, Seite 21) zuzustimmen. 

 

 

– Traktandum 3 

Verpflichtungskredit von CHF 490'000 für die Mobiliareinrichtung Neubauten 

«Schulraum31» – Bewilligung 

 

Antrag 

Der AV wird beantragt, den Verpflichtungskredit von CHF 490'000 zu bewilligen. 

 

 

– Traktandum 4 

Jahresrechnung 2025 – Genehmigung 

 

Antrag 

Der AV wird die Genehmigung der Jahresrechnung 2025 mit Gemeindebeiträgen in der Höhe von 

CHF 12'072'345.64 beantragt. 

 

 

– Traktandum 5 

Rechnungsprüfungsorgan für Amtsperiode 2026/2027 - Wahl 

 

Antrag 

Der AV wird die Wahl der PKO Treuhand GmbH, Kirchberg, als Rechnungsprüfungsorgan für die 

Amtsperiode 2026-2030 beantragt. 

 

 

– Traktandum 6 

Verschiedenes 

 

 

 

VERBANDSRAT SCHULE UNTERE EMME 

Die Präsidentin:  Der Geschäftsführer: 

 

 

 
 

Christina Stürchler Tobias Schmid 

 

 
Beilagen: 

– Unterlagen zu den Traktanden 1 - 5 

 

 

Geht an: 

– Verbandsgemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler b.U. und Zielebach 

(bitte an Gemeinderat/Abgeordnete/Ortsparteien weiterleiten und ab Donnerstag, 2. April 2026 öffentlich auflegen) 

– Medien 
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Leitung Christina Stürchler, Präsidentin 

. . 

Protokoll Tobias Schmid, Geschäftsführer 
. . 

. .   
 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll der 7. Versammlung  
 

 

 

 

Dienstag, 18. November 2025, 19:30 Uhr, Utzenstorf (Gotthelfschulhaus, Naturkundezimmer, 2. Stock). 

 

Abgeordnete Bätterkinden Barbara Thürkauf (3 Stimmen) 

 Utzenstorf Marc Streit (4 Stimmen) 

 Wiler b.U.  David Guillebeau (1 Stimme) 

 Zielebach Beatrice Kaufmann (1 Stimme) 

 

Verbandsrat Petra Lüdi, Thomas Kellenberger, Peter Herzig, Rahel Habegger, Christine Christen 

 Entschuldigt: Jeannette Widmer 

 

Gäste - Michael Wüthrich, Co-Hauptschulleitung 

 - Annekäthi Schwab, Co-Hauptschulleitung 
 

 

Traktanden 

 

1. Protokoll der 6. Abgeordnetenversammlung vom 6. Mai 2025 – Genehmigung 

2. Verpflichtungskredit von CHF 92'400.00 für die Beschaffung von Informatikmitteln (Laptops und Tablets für 

Schülerinnen und Schüler) - Bewilligung 

3. Budget 2026 - Genehmigung 

4. Verschiedenes 
 

 

Formelles 
 

Einberufung: Am 9. Oktober 2025 wurde die Abgeordnetenversammlung fristgerecht im amtlichen Publikationsorgan 

einberufen. Die Einladung, die Traktandenliste und die Unterlagen für die Abgeordneten sind den Verbandsgemeinden 

rechtzeitig zugestellt worden. 
 

Öffentliche Aktenauflage: Die Unterlagen zur Abgeordnetenversammlung lagen ab dem 9. Oktober 2025 in den 

Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden auf. Ebenso standen alle Unterlagen auf der Website www.sue.ch 

als Download zur Verfügung. 
 

Stimmkraft der Verbandsgemeinden und Beschlussfähigkeit der Versammlung: Die Verbandsgemeinde Bätterkinden 

hat drei Stimmen, Utzenstorf vier Stimmen, Wiler b.U. und Zielebach haben je eine Stimme. Alle Verbandsgemeinden 

sind durch ihre Abgeordneten vertreten. Gemäss Artikel 15 Organisationsreglement 2021 Schule untere Emme ist die 

Abgeordnetenversammlung beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Stimmen vertreten ist. Dies ist heute der Fall. 
 

Wahl Stimmenzähler: Als Stimmenzähler wird vorgeschlagen und einstimmig gewählt: Annekäthi Schwab. 
 

Hinweis auf Rügepflicht: Stellt eine stimmberechtigte Person die Verletzung von Zuständigkeits- bzw. Verfahrensvor-

schriften fest, hat sie die Präsidentin sofort auf diese hinzuweisen. Unterlässt sie pflichtwidrig einen solchen Hinweis, 

verliert sie das Beschwerderecht. 
 

Reihenfolge Traktanden: Es besteht die Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu ändern. Von Seiten der Abge-

ordneten wird keine Änderung verlangt.  
 

  

http://www.sue.ch/


 

 

Verhandlungen 

 

 

 

2025-22  
 

1.200 Abgeordnetenversammlung   
 

 

Protokoll der 6. Abgeordnetenversammlung vom 6. Mai 2025  
 

 

Ausgangslage 

Der Verbandsrat beantragt, das Protokoll der 6. Abgeordnetenversammlung vom 6. Mai 2025 zu genehmigen. 

 

Beschluss 

Das Protokoll der 6. Abgeordnetenversammlung vom 6. Mai 2025 wird einstimmig genehmigt. 

 

 

 

2025-23  
 

1.920 Geräte und Material   
 

 

Verpflichtungskredit von CHF 92'400.00 für die Beschaffung von Informatikmitteln (Laptops und 

Tablets für Schülerinnen und Schüler) - Bewilligung  
 

 

Ausgangslage 

Referent: Peter Herzig, Verbandsrat (RV ICT). 

 

Im Rahmen der ordentlichen Beschaffungs-Strategie von Ersatzgeräten für die Schülerinnen und Schüler (SuS) an der 

Schule untere Emme geht es in die nächste Tranche. Vorgesehen ist die Beschaffung von 112 «Oberstufen-Geräten» 

(Laptops). Gemäss Meldung der GEWA (Lieferant) kann mit den bisher bekannten Konditionen kalkuliert werden. Dies 

bedeutet CHF 420.00 pro Gerät (inkl. Aufsetzten, Stift und Hülle). 
 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen können im kommenden Jahr 2026 weiterhin mit ihren derzeitigen 

Geräten weiterfahren (4. Einsatzjahr). Die Tablets der 6. Generation hingegen werden das Ende ihres Lebenszyklus 

erreichen und müssen ersetzt werden. Das Mengengerüst beziffert sich auf 88 Geräte. Auch bei den Tablets sieht es 

aufgrund der aktuellen Preise so aus, als könnten diese für den Preis von CHF 420.00 pro Gerät (inkl. Hülle) beschafft 

werden. 

 

Zusammenstellung der Kosten: 
 

112 Laptops für Oberstufe (Occasionsgeräte) à CHF 420.00 CHF 47'040.00 

88 Tablets à CHF 420.00 CHF 36'960.00 

Zwischentotal (inkl. MwSt.) CHF 84'000.00 
 

+ Zuschlag Kostenungenauigkeit 10 % 

(unsichere Marktentwicklung) CHF 8'400.00 
 

Total Verpflichtungskredit CHF 92'400.00 

 

Folgekosten (Abschreibungen) 

Informatikmittel (Hard- und Software) müssen gemäss kantonaler Gemeindeverordnung über fünf Jahre respektive vier 

Jahre bei Occasionsgeräten abgeschrieben werden. Der Abschreibungsaufwand beträgt somit über diesen Zeitraum 

jährlich maximal CHF 11'760.00 (Laptops, über 4 Jahre) plus CHF 7'392.00 (Tablets, über 5 Jahre). 
 

Der Abgeordnetenversammlung wird für die Beschaffung von Informatikmitteln (Laptops und Tablets) ein 

Verpflichtungskredit von CHF 92'400.00 (inkl. MwSt.) zur Bewilligung beantragt. 

 

Diskussion 

 

David Guillebeau möchte wissen, ob man an der Schule das Problem von beschädigten Laptops (verursacht durch 

Schülerinnen und Schüler, unsachgemäss) etwas besser im Griff habe. 

 

Annekäthi Schwab (Co-Hauptschulleitung) berichtet, dass man in diesem Punkt die Strategie angepasst habe und von 

den Kindern und Eltern bei der Abgabe des Gerätes einen Vertrag unterschreiben lässt. Die Themen Kostenübernahme 

und Beschädigungen hätten sich seither weitgehend beruhigt, man sei auf gutem Wege. 

 

Beschluss 

Der Verpflichtungskredit von CHF 92'400.00 für die Beschaffung von Informatikmitteln (Laptops und Tablets) wird 

einstimmig bewilligt. 
 

Hinweis: Der Beschluss unterliegt nicht dem fakultativen Referendum (gemäss Art. 18 d Organisationsreglement 2021).  

 

 

 

2025-24  
 

8.100 Budget (ehem. Voranschlag)   
 

 

Budget 2026 - Genehmigung  
 

 

Ausgangslage 

Referentin: Christine Christen, Verbandsrätin (RV Finanzen). 

 

Das Budget 2026 rechnet mit CHF 13'561'700.00 Aufwand und CHF 13'561'700.00 Ertrag und schliesst 

ausgeglichen ab. Die Beiträge der Verbandsgemeinden belaufen sich für das Budget 2026 auf CHF 12'821'800.00, 
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was einer Kostensteigerung von 5.66 % oder Mehrkosten von CHF 687'400.00 entspricht. Die Mehrkosten resultieren 

hauptsächlich aus den höheren Lehrerbesoldungsanteilen gemäss dem kantonalen Kalkulationstool sowie aus dem 

Honorar für ICT und Verwaltung im Zusammenhang mit Betrieb, Support und Weiterentwicklung der IT-Administration. 

 

Die Gemeindebeiträge entsprechen dem Defizit und führen somit zu einem ausgeglichenen Budget. Nachfolgend die 

Aufteilung der Beiträge auf die Verbandsgemeinden. 

 

 
 

Das Budget 2026 wird der Abgeordnetenversammlung zur Genehmigung beantragt. Die Beiträge der 

Verbandsgemeinden belaufen sich auf total CHF 12'821'800.00 (siehe Tabelle vorstehend). 

 

Beschluss 

Einstimmig wird das Budget 2026 des Gemeindeverbandes Schule untere Emme genehmigt. Die Beiträge der 

Verbandsgemeinden belaufen sich auf total CHF 12'821'800.00 (Bätterkinden CHF 4'539'432.95, Utzenstorf 

CHF 6'200'014.90, Wiler b.U. CHF 1'682'558.75, Zielebach CHF 399'793.40). 

 

 

 

Verschiedenes 

 

Michael Wüthrich (Co-Hauptschulleitung) berichtet über den aktuellen Stand betreffend Schulmodellwechsel an der 

Oberstufe Sek 1. Basierend auf dem neu erstellten pädagogischen Konzept, der Auseinandersetzung und Diskussion 

im Lehrkörper (Weiterbildungstage) sowie den gemachten Erfahrungen in den bisherigen Pilotklassen sei man in der 

Schulleitung zuversichtlich, dass dieser «Change» an der Oberstufe ab dem Schuljahr 2027/28 gelingen wird. Die 

erforderliche Anpassung im Schulreglement sei für die November-Abgeordnetenversammlung 2026 vorgesehen.  

 

Verschiedene Wortmeldungen und Fragestellung der Abgeordneten werden mit der Schulleitung ausgetauscht und 

geklärt. 

 

Michael Wüthrich (Co-Hauptschulleitung) orientiert über die inskünftige Notwendigkeit der Vornahme eines Ausgleichs 

von Schülerzahlen im Verbandsgebiet. Die Verbandsgemeinden wurden bereits darüber orientiert und haben 

Verständnis für das Vorgehen bekundet. Weitere wichtige Anliegen wie Kommunikation, Schülertransporte, Kosten etc. 

müssen in nächster Zeit noch detailliert geklärt werden. 

 

 

 

Schluss der Sitzung: 20:25 Uhr 

Dauer der Sitzung: 55 Minuten 

 

 

 

 

 

 

Christina Stürchler Tobias Schmid 

Präsidentin Geschäftsführer 
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27. März 2026/ts 
LN: 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbandsrat - Auszug aus dem Protokoll vom 25. März 2026  
 

 

 

2026-254  
 

1.12.101 Organisationsreglement   
 

 

Organisationsreglement 2021 Schule untere Emme - Änderung Artikel 57 (Aufhebung Amtszeitbe-

schränkung); Beschluss und Antrag an AV vom 5. Mai 2026  
 

 

Ausgangslage 

Die bestehende Amtszeitbeschränkung gemäss Artikel 57 soll aufgehoben werden. Es wird diesbezüglich auf die 

Beschlüsse des Verbandsrates vom 21. Januar 2026 bzw. 25. Februar 2026 hingewiesen. Die Aufhebung der Amts-

zeitbeschränkung wird von allen vier Verbandsgemeinden gutgeheissen (gemäss vorgängiger Vernehmlassung). 

 

Es ist folgende Änderung vorgesehen (die Änderung ist im Anhang V dargestellt): 

 

Abc = neu, Abc = gelöscht 

 
Amtsdauer Art. 57 Die Amtsdauer gewählter Organe gemäss Art. 9 Bst. b - e beträgt vier 

Jahre. Sie beginnt und endet mit dem Schuljahr. Die Amtszeit ist auf drei Amtsdauern 

beschränkt. Eine erneute Wahl ist frühestens nach vier Jahren möglich. 
 

Am 11. März 2026 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Gemeinden, die vorstehende Änderung 

vorgeprüft. Das Ergebnis lautet wie folgt: «Die Änderung ist rechtmässig und genehmigungsfähig». 

 

Beschluss 

Die vorliegende Änderung des Organisationsreglement 2021 im Anhang V wird genehmigt und der Abgeordnetenver-

sammlung vom 5. Mai 2026 mit dem Antrag der Zustimmung zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

 

 

 

 

Tobias Schmid 

Geschäftsführer 

 

 

 
Geht an: 

– Verbandsgemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler b.U. und Zielebach 

– Abgeordnetenversammlung vom 05.05.2026 (zur Beschlussfassung) 

 

 

      



From: Bregy Denise, DIJ-AGR-GeM <denise.bregy@be.ch> 

To: Schmid Tobias <Tobias.Schmid@utzenstorf.ch> 

CC: Rindlisbacher Claudia, DIJ-AGR-GeM <claudia.rindlisbacher@be.ch> 

Subject: AW: Änderung OgR Art. 57 Gemeindeverband Schule untere Emme - 
Vorprüfung 

Date: 11.03.2026 09:21:40 (+0000) 

Guten Tag Herr Schmid 
 
Die OgR-Änderung habe ich vorgeprüft. Gerne nehme ich wie folgt Stellung dazu: 
 
Die Änderung ist rechtmässig und genehmigungsfähig. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesem Vorprüfungsbericht zu dienen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Denise Bregy, Fürsprecherin  
+41 31 633 77 37 (direkt), denise.bregy@be.ch  
 
Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 
Amt für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Gemeinden 
Nydeggasse 11/13, 3011 Bern  
+41 31 633 77 82, www.be.ch/agr 

 
 

Von: Schmid Tobias <Tobias.Schmid@utzenstorf.ch>  
Gesendet: Donnerstag, 26. Februar 2026 11:18 
An: Bregy Denise, DIJ-AGR-GeM <denise.bregy@be.ch> 
Betreff: Änderung OgR Art. 57 Gemeindeverband Schule untere Emme - Vorprüfung [SecureMail] 
 

Externe E-Mail. Vorsicht mit Links und Anhängen. 
Courriel venant de l’extérieur. Prudence avec les liens et les documents qu’il contient. 

Guten Tag Frau Bregy 
 
Der Verbandsrat Schule untere Emme möchte eine kleine OgR-Änderung der kommenden 
Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 zur Beschlussfassung vorlegen. 
Konkret geht es um den Artikel 57 bzw. die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung. 
Im Anhang V (letzte Seite) ist die vorgesehene OgR-Änderung dargestellt. 
 
Besten Dank für die Vorprüfung, ob die vorgesehene Änderung rechtmässig und 
genehmigungsfähig ist.  
 
 
Freundliche Grüsse, Tobias Schmid 
 
 
-- 

Schule untere Emme 
Tobias Schmid 

mailto:denise.bregy@be.ch
http://www.be.ch/agr


Geschäftsführer 

 
Hauptstrasse 28 
Postfach 139 

3427 Utzenstorf 
 
T 032 666 41 41 

 
info@sue.ch 
www.sue.ch 
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1. Allgemeine Bestimmungen 

 

 
Name / Sitz Art. 1 1 Unter dem Namen Schulverband untere Emme, hiernach «Verband» ge-

nannt, besteht ein Gemeindeverband i.S. des kantonalen Gemeindegesetzes. 

 

 2 Sitz des Verbandes ist am Ort der Geschäftsstelle. 

 

 3 Zuständig ist das Regierungsstatthalteramt am Sitz des Verbandes. 

 

 
Zweck  Art. 2 Dem Verband obliegt die Führung und Betreuung der Schule der beteilig-

ten Gemeinden gemäss kantonaler Gesetzgebung. 

Mitgliedschaft Art. 3 1 Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, 

Wiler b.U. und Zielebach. 

 
 2 Der Verband kann weitere Gemeinden aufnehmen. 

 
 3 Treten weitere Gemeinden bei, passt das zuständige Organ dieses Reglement 

soweit erforderlich den neuen Verhältnissen an. 

 

 
Schulstandorte / Schulanlagen / 

Infrastruktur 

 

Art. 4 1 Die Schulstandorte sind die Schulanlagen in Bätterkinden, Utzenstorf 

und Wiler b.U. . 

 
2 Sämtliche Schulanlagen (Immobilien) wie Schulhäuser, Turnhallen und 

Aussenanlagen sind im Eigentum der jeweiligen Verbandsgemeinde 

(Standortgemeinde). Für die Benutzung dieser Schulinfrastruktur durch den 

Verband gelten die Berechnungen gemäss Artikel 72 Absatz 4 und 5. 

 
3 Jede Gemeinde ist für Unterhalt und Betriebskosten ihrer Schulanlagen selber 

verantwortlich. 

 
4 Unter dem Begriff «Infrastruktur» werden alle Immobilien einer 

Schulliegenschaft verstanden. Zusätzlich gehören alle standortgebundenen 

Mobilien zur Infrastruktur. Die Abgrenzung der Zuständigkeit und Kostentragung 

werden im Anhang IV zum Reglement festgelegt. 

 

 
Nicht standortgebundene Mobilien Art. 5 Unter dem Begriff «Mobiliar» werden nicht standortgebundene Mobilien 

verstanden. Sie stehen im Eigentum des Verbandes und dienen dem 

ordentlichen Schulbetrieb. Die Abgrenzung der Zuständigkeit und 

Kostentragung werden im Anhang IV zum Reglement festgelegt. 

 

 

 
Pflichten der Verbandsgemeinden Art. 6 1 Die Verbandsgemeinden stellen dem Verband alle Informationen zur 

Verfügung, welche dieser zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

 
 2 Der Verband kann zu diesem Zweck im Verbandsgebiet Erhebungen anordnen 

und durchführen. 

 
 3 Die Verbandsgemeinden unterstützen den Verband in der Erfüllung seiner 

Aufgaben, namentlich dadurch, dass sie 

a) ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen, 

b) Schülerdaten gemäss kantonaler Gesetzgebung weiterleiten, 

c) den Verband unterstützen und aktiv seine Anliegen vertreten, 

d) die notwendige Infrastruktur gemäss Bildungsrecht der Bildungs- und 

Kulturdirektion des Kantons Bern zu Verfügung stellen und 

e) in personeller Hinsicht nach Möglichkeit fachlich qualifizierte Personen abord-

nen. 

 

 
Information Art. 7 1 Der Verband informiert aktiv über seine Tätigkeit und über geplante Vor-

haben. 

 
 2 Er stellt den Verbandsgemeinden den nachgeführten Finanzplan bis Mitte Jahr 

zur Kenntnis zu. 
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Form der Mitteilungen Art. 8 1 Mitteilungen an die Verbandsgemeinden erfolgen schriftlich. 

 
 2 Bekanntmachungen zuhanden der Öffentlichkeit erfolgen in den amtlichen 

Publikationsorganen. 

 
 3 Der Verband kann Mitteilungen in weiteren Publikationsorganen bekannt 

machen. 

 

 

2. Organisation 

 

 

 Allgemeines 
 
Organe Art. 9 Die Organe des Verbands sind: 

a) die Verbandsgemeinden 

b) die Abgeordnetenversammlung 

c) der Verbandsrat 

d) das Rechnungsprüfungsorgan 

e) Kommissionen, soweit sie entscheidungsbefugt sind 

f) das zur Vertretung des Verbands befugte Personal 

 

 

 Verbandsgemeinden 
 
Befugnisse Art. 10 1 Die Verbandsgemeinden beschliessen: 

a) Zweckänderungen 

b) wesentliche Änderungen der Kostenverteilung 

c) Geschäfte gemäss Art. 18 Bst. d, wenn das Referendum zustande kommt 

d) Neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 500’000.00 

e) die Auflösung des Verbandes 

 
 2 Geschäfte gemäss Abs. 1 Bst. a und b sind angenommen, wenn alle Ver-

bandsgemeinden zustimmen. Geschäfte gemäss Abs. 1 Bst. c – e sind ange-

nommen, wenn die Mehrheit der Verbandsgemeinden zustimmt. 

 

 
Verfahren Art. 11 1 Die Abgeordnetenversammlung legt die Abstimmungsfrage fest und 

stellt Antrag. 

 
 2 Der Verbandsrat teilt diese Anträge den Verbandsgemeinden schriftlich mit. 

 
 3 Die Verbandsgemeinden beschliessen innert sechs Monaten. 

 

 

 Abgeordnetenversammlung 
 
Zusammensetzung Art. 12 1 Die Abgeordnetenversammlung besteht aus Abgeordneten der 

Verbandsgemeinden. 

 
 2 Die Verbandsgemeinden können für jede Sitzung der Abgeordneten-

versammlung 

a) einen oder mehrere, höchstens aber so viele Abgeordnete entsenden, wie sie 

Stimmen haben, 

b) bestimmen, wer wie viele Stimmen vertritt. 

 
 3 Der Präsident oder die Präsidentin des Verbandsrates leitet die Sitzung der Ab-

geordnetenversammlung. Er oder sie hat kein Stimmrecht. Bei Stimmengleich-

heit gilt Art. 52. 

 
 4 Die übrigen Mitglieder des Verbandsrates nehmen an den Sitzungen der Abge-

ordnetenversammlung mit Beratungs- und Antragsrecht teil. 

 

 
Weisungen Art. 13 1 Die Verbandsgemeinden können den Abgeordneten für ein bestimm-

tes oder für mehrere bestimmte Geschäfte Weisungen, namentlich zum Abstim-

mungsverhalten, erteilen. 
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 2 Erteilt eine Verbandsgemeinde Weisungen, geht die Verantwortlichkeit für das 

Verhalten in der Abgeordnetenversammlung auf das anweisende Gemeindeor-

gan über. 

 

 
Einberufung und Einladung Art. 14 1 Der Verbandsrat beruft die Abgeordnetenversammlung ein. 

 
 2 Eine Verbandsgemeinde kann innert drei Monaten die Einberufung einer Abge-

ordnetenversammlung und die Traktandierung eines bestimmten Geschäftes 

verlangen. 

 
 3 Der Verbandsrat stellt die Einladung, die Traktandenliste und weitere Mitteilun-

gen für die Abgeordneten spätestens dreissig Tage vorher den Verbandsge-

meinden zu. 

 
 4 Der Verbandsrat ermöglicht der Bevölkerung, der Versammlung beizuwohnen 

(Publikation im amtlichen Anzeiger der Verbandsgemeinden). 

 

 
Beschlussfähigkeit Art. 15 Die Abgeordnetenversammlung beschliesst, wenn die Mehrheit der 

Stimmen vertreten ist. 

 

 
Stimmkraft der Verbandsgemeinden Art. 16 Die Verbandsgemeinden verfügen über folgende Stimmen: 

Utzenstorf: 4 Stimmen, Bätterkinden: 3 Stimmen, Wiler b.U. und Zielebach über 

je 1 Stimme. 

 

 
Zuständigkeiten 

1. Wahlen 
Art. 17 Die Abgeordnetenversammlung wählt: 

a) das Rechnungsprüfungsorgan 

b) die Mitglieder von ständigen Kommissionen, wenn dies der einsetzende Er-

lass so bestimmt 

 

 
2. Sachgeschäfte Art. 18 Die Abgeordnetenversammlung beschliesst: 

a) die Aufnahme neuer Verbandsgemeinden und die Modalitäten des Beitritts 

b) Änderungen des Organisationsreglements. Vorbehalten bleibt Art. 10 Abs. 1 

c) Reglemente 

d) Soweit Fr. 50‘000.00 übersteigend abschliessend, soweit Fr. 100‘000.00 

übersteigend unter Vorbehalt des fakultativen Referendums bis zum Betrag 

von Fr. 500‘000.00. Über höhere Ausgaben entscheiden die Verbandsge-

meinden. 

− Neue einmalige Ausgaben im Einzelfall 

− Bürgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitsleistungen 

− Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dringliche Rechte an 

Grundstücken 

− Finanzanlagen in Immobilien 

− Beteiligung an juristischen Personen des Privatrechts mit Ausnahme von 

Anlagen des Finanzvermögens 

− Verzicht auf Einnahmen 

− Gewährung von Darlehen, mit Ausnahme von Anlagen des 

Finanzvermögens 

− Anhebung oder Beilegung von Prozessen oder deren Übertragung an ein 

Schiedsgericht. Massgebend ist der Streitwert. 

− Entwidmung von Verwaltungsvermögen 

− Übertragung von Verbandsaufgaben auf Dritte 

e) Gemeindebeiträge und Kostenverteilung (vorbehalten bleibt Art. 10 Abs. 1) 

f) das Budget der Erfolgsrechnung 

g) die Jahresrechnung 

 

 
Wiederkehrende Ausgaben Art. 19 Die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben ist zehn Mal klei-

ner als für einmalige. 

 

 
Nachkredite 

a) zu neuen Ausgaben 
Art. 20 1 Das für einen Nachkredit zuständige Organ bestimmt sich, indem der 

ursprüngliche Kredit und der Nachkredit zu einem Gesamtkredit zusammenge-

rechnet werden. 
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 2 Den Nachkredit beschliesst dasjenige Organ, das für den Gesamtkredit ausga-

benberechtigt ist. 

 
 3 Beträgt der Nachkredit weniger als 10 Prozent des ursprünglichen Kredits, be-

schliesst ihn immer der Verbandsrat. 

 

 
Nachkredite 

b) zu gebundenen Ausgaben 
Art. 21 1 Nachkredite zu gebundenen Ausgaben beschliesst der Verbandsrat. 

 2 Der Beschluss über den Nachkredit ist zu publizieren, wenn der Gesamtkredit 

die ordentliche Kreditzuständigkeit des Verbandsrates für neue Ausgaben 

übersteigt. 

 

 
Nachkredite 

c) Sorgfaltspflicht 
Art. 22 1 Der Nachkredit ist einzuholen, bevor sich der Verband Dritten 

gegenüber weiter verpflichtet. 

 
 2 Wird ein Nachkredit erst beantragt, wenn der Verband bereits verpflichtet ist, 

kann die Abgeordnetenversammlung abklären lassen, ob die Sorgfaltspflicht ver-

letzt worden ist und ob weitere Schritte einzuleiten sind. Haftungsrechtliche An-

sprüche des Verbands gegen die verantwortlichen Personen bleiben 

vorbehalten. 

 

 

 Der Verbandsrat 
 
Zusammensetzung Art. 23 1 Der Verbandsrat besteht aus 7 Personen. 

 
 2 Der Verbandsrat konstituiert sich selbst. 

 
 3 Die Verbandsgemeinde Utzenstorf hat Anrecht auf 3 Vertreter, Bätterkinden auf 

2 Vertreter, Wiler b.U. und Zielebach auf je einen Vertreter. 

 
 4 Die von der Verbandsgemeinde vorgeschlagenen Vertreter gelten als gewählt. 

 

 
Beschlussfähigkeit Art. 24 1 Der Verbandsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 

anwesend ist. 

 
 2 Der Verbandsrat kann Beschlüsse auf dem Zirkularweg fassen, wenn alle Mit-

glieder mit diesem Verfahren einverstanden sind. 

 

 
Zuständigkeiten Art. 25 1 Der Verbandsrat führt den Verband und plant dessen Entwicklung. 

 
 2 Er bestimmt die Organisation der Verbandsverwaltung. Er regelt durch Verord-

nung insbesondere 

a) die Organisation des Verbandsrates 

b) die Einladung und das Verfahren für die Verbandsratssitzungen 

c) die Anstellung der Schulleitung sowie die Einzelheiten des Dienstverhältnisses 

im Rahmen des Personalreglements 

d) die Verfügungsbefugnis der in einem Dienstverhältnis zum Verband stehen-

den Personen 

 
 3 Er nimmt darüber hinaus alle Zuständigkeiten wahr, die nicht nach diesem 

Reglement, durch Vorschriften des übergeordneten Rechts oder durch Delega-

tion im Rahmen der Verordnung gemäss Abs. 2 anderen Organen zugewiesen 

sind. 

 

 
Unterschriftsberechtigung Art. 26 1 Der Verband verpflichtet sich durch Kollektivunterschrift der Präsiden-

tin bzw. des Präsidenten und der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers. 

 
 2 Ist die Präsidentin bzw. der Präsident verhindert, unterschreibt die Vize-Präsi-

dentin bzw. der Vize-Präsident. Ist die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsfüh-

rer verhindert, unterschreibt die Stellvertretung. 

 
 3 Bei Finanzgeschäften, wie Abgabe- oder Gebührenverfügungen, Bargeldbezü-

gen, Darlehen, Zahlungsaufträgen oder Anlagen, verpflichtet sich der Verband 
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durch Kollektivunterschrift der Präsidentin bzw. des Präsidenten und der Ge-

schäftsführerin bzw. des Geschäftsführers. 

 
 4 Die Unterschriftsberechtigung der ständigen Kommissionen wird in einem An-

hang dieses Reglements festgelegt. Das zuständige Organ regelt die Unter-

schriftsberechtigung nicht ständiger Kommissionen im entsprechenden Einset-

zungsbeschluss. 

 

 

 Das Rechnungsprüfungsorgan 
 
Grundsatz Art. 27 1 Die Rechnungsprüfung erfolgt durch ein externes Rechnungsprü-

fungsorgan. 

 
 2 Das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung und die Direktionsverordnung 

über den Finanzhaushalt der Gemeinden umschreiben die Wählbarkeitsvoraus-

setzungen und die Aufgaben. 

 
Datenschutz 3 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufsichtsstelle für Datenschutz gemäss Art. 

33 des kantonalen Datenschutzgesetzes. Die Berichterstattung erfolgt einmal 

jährlich an die Abgeordnetenversammlung. 

 

 

 Kommissionen 
 
Ständige Kommissionen Art. 28 1 Aufgaben, Zuständigkeiten, Organisation und Mitgliederzahl werden im 

Anhang II zum Reglement bestimmt. 

 
 2 Der Verbandsrat kann in seinem Zuständigkeitsbereich mittels Verordnung wei-

tere ständige Kommissionen ohne Entscheidungsbefugnis einsetzen. Diese Ver-

ordnung bestimmt deren Aufgaben, Organisation und Mitgliederzahl. 

 

 
Nicht ständige Kommissionen Art. 29 1 Die Abgeordnetenversammlung und der Verbandsrat können zur Be-

handlung von einzelnen Geschäften aus ihrem Zuständigkeitsbereich nicht stän-

dige Kommissionen einsetzen, soweit nicht übergeordnete Vorschriften 

bestehen. 

 
 2 Der Einsetzungsbeschluss bestimmt die Aufgaben, die Zuständigkeiten, die Or-

ganisation und die Zusammensetzung. 

 

 

 Personal 
 
Personalreglement Art. 30 Die Abgeordnetenversammlung regelt die Grundzüge des Dienstverhält-

nisses sowie die Rechte und Pflichten des Personals in einem Reglement. 

 

 

3. Politischen Rechte 

 

 

 Initiative 
 
Initiative Art. 31 1 Die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden können die Behand-

lung eines Geschäfts verlangen, wenn es in die Zuständigkeit der Verbandsge-

meinden oder der Abgeordnetenversammlung fällt. 

 
Gültigkeit 2 Die Initiative ist gültig, wenn sie 

− von mindestens 5 Prozent der Stimmberechtigten im Verbandsgebiet unter-

zeichnet ist, 

− innerhalb der Frist nach Art. 32 eingereicht ist, 

− entweder als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf ausgestaltet 

ist, 

− eine vorbehaltlose Rückzugsklausel sowie die Namen der Rückzugsberechtig-

ten enthält, 

− nicht rechtswidrig oder undurchführbar ist und 

− nicht mehr als einen Gegenstand umfasst. 

 

 



 

Organisationsreglement 2021 9 von 21 

Einreichung Art. 32 1 Der Beginn der Unterschriftensammlung ist dem Verbandsrat schrift-

lich anzuzeigen. 

 
 2 Die Initiative ist spätestens sechs Monate nach Anmeldung beim Verbandsrat 

einzureichen. 

 
 3 Ist die Initiative eingereicht, können die Unterzeichnenden ihre Unterschrift nicht 

mehr zurückziehen. 

 

 
Ungültigkeit Art. 33 1 Der Verbandsrat prüft, ob die Initiative gültig ist. 

 
 2 Fehlt eine Voraussetzung nach Art. 31 Abs. 2 verfügt der Verbandsrat die Un-

gültigkeit der Initiative, soweit der Mangel reicht. Er hört das Initiativkomitee vor-

her an. 

 

 
Behandlungsfrist Art. 34 Über die Initiative beschliessen 

− die Verbandsgemeinden innert zwölf Monaten, 

− die Abgeordnetenversammlung innert sechs Monaten seit Einreichung. 

 

 
Zuständigkeit bei Ablehnung durch 

die Abgeordnetenversammlung 
Art. 35 1 Lehnt die Abgeordnetenversammlung eine Initiative ab, so unterbreitet 

der Verbandsrat dieselbe den Verbandsgemeinden. 

 
 2 Für das Verfahren gilt Art. 11 dieses Reglements sinngemäss. 

 

 

 Fakultative Volksabstimmung (Referendum) 
 
Grundsatz Art. 36 1 Mindestens 3 Prozent der Stimmberechtigten oder die Gemeinderäte 

der Hälfte der Verbandsgemeinden können gegen Beschlüsse der Abgeordne-

tenversammlung, welche ein Fr. 100'000.00 übersteigendes Geschäft gemäss 

Art. 18 Bst. d betreffen, das Referendum ergreifen. 

 
Referendumsfrist 2 Die Referendumsfrist beträgt dreissig Tage seit der Bekanntmachung. 

 

 
Bekanntmachung Art. 37 1 Der Verbandsrat gibt Beschlüsse nach Art. 36 Abs. 1 im amtlichen 

Anzeiger einmal bekannt. 

 
 2 Die Bekanntmachung enthält: 

a) den Beschluss 

b) den Hinweis auf die Referendumsmöglichkeit 

c) die Referendumsfrist 

d) die Anzahl der Stimmberechtigten, die unterschreiben müssen 

e) die Einreichungsstelle 

f) den Hinweis, wo und wann allfällige Unterlagen aufliegen 

 

 
Behandlungsfrist Art. 38 Kommt das Referendum gültig zustande, wird die Vorlage innert sechs 

Monaten den Verbandsgemeinden vorgelegt. Das Verfahren richtet sich nach Ar-

tikel 11. 

 

 

 Petition 
 
Petition Art. 39 1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Verbandsorgane zu richten. 

 
Behandlungsfrist 2 Das zuständige Organ hat die Petition innerhalb eines Jahres zu prüfen und zu 

beantworten. 

 

 

4. Verfahren an der Abgeordnetenversammlung 

 

 

 Allgemeines 
 
Traktanden Art. 40 1 Die Abgeordnetenversammlung darf nur traktandierte Geschäfte end-

gültig beschliessen. 
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 2 Sie kann beschliessen, dass nicht traktandierte Geschäfte für eine nächste Ab-

geordnetenversammlung traktandiert werden. 

 

 
Rügepflicht Art. 41 1 Stellt eine stimmberechtigte Person die Verletzung von Zuständigkeits- 

bzw. Verfahrensvorschriften fest, hat sie die Präsidentin oder den Präsidenten 

sofort auf diese hinzuweisen. 

 
 2 Unterlässt sie pflichtwidrig einen solchen Hinweis, verliert sie das Beschwerde-

recht (Art. 49a des Gemeindegesetzes). 

 

 
Akten Art. 42 Mindestens dreissig Tage vor der Abgeordnetenversammlung stellt der 

Verband den Verbandsgemeinden die Akten zu. 

 

 
Eröffnung Art. 43 Die Präsidentin oder der Präsident 

− eröffnet die Abgeordnetenversammlung, 

− prüft anhand der Stimmkarten, wer von den Anwesenden wie viele Stimmen 

vertritt, 

− veranlasst die Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, 

− gibt Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu ändern. 

 

 
Eintreten Art. 44 Die Abgeordnetenversammlung tritt ohne Beratung und Abstimmung 

auf jedes Geschäft ein. 

 

 
Beratung Art. 45 1 Die Abgeordneten dürfen sich zum Geschäft äussern und Anträge 

stellen. Die Präsidentin oder der Präsident erteilt ihnen das Wort. 

 
 2 Die Abgeordnetenversammlung kann die Redezeit und die Zahl der Äusserun-

gen beschränken. 

 
 3 Die Präsidentin oder der Präsident klärt nach unklaren Äusserungen ab, ob ein 

Antrag vorliegt. 

 

 
Ordnungsantrag Art. 46 1 Die Abgeordneten können beantragen, die Beratung zu schliessen. 

 
 2 Die Präsidentin oder der Präsident lässt über einen solchen Ordnungsantrag 

sofort abstimmen. 

 
 3 Nimmt die Abgeordnetenversammlung diesen Antrag an, haben einzig noch 

− die Abgeordneten, die sich vor dem Antrag gemeldet haben, 

− die Sprecherinnen und Sprecher der vorberatenden Organe und 

− wenn es um Initiativen geht, das Initiativkomitee das Wort. 

 

 

 Abstimmungen 

 
Allgemeines Art. 47 Die Präsidentin oder der Präsident 

− schliesst die Beratung, wenn sich niemand mehr äussern will und 

− erläutert das Abstimmungsverfahren. 

 

 
Abstimmungsverfahren Art. 48 1 Das Abstimmungsverfahren ist so festzulegen, dass der wahre Wille 

der Abgeordneten zum Ausdruck kommt. 

 
 2 Die Präsidentin oder der Präsident 

− unterbricht wenn nötig die Abgeordnetenversammlung, um das Abstim-

mungsverfahren vorzubereiten, 

− erklärt Anträge für ungültig, die rechtswidrig sind oder vom Traktandum nicht 

erfasst werden, 

− lässt über einen allfälligen Rückweisungsantrag abstimmen, 

− fasst diejenigen Anträge zu Gruppen zusammen, die sich nicht gleichzeitig 

verwirklichen lassen und 

− lässt für jede Gruppe den Sieger (Art. 49) ermitteln. 
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Gruppensieger (Cupsystem) Art. 49 1 Die Präsidentin oder der Präsident fragt bei zwei Anträgen, die sich 

nicht gleichzeitig verwirklichen lassen: «Wer ist für Antrag A?» - «Wer ist für An-

trag B?». Der Antrag, auf den mehr Stimmen entfallen, ist Gruppensieger. 

 
 2 Liegen drei oder mehr Anträge, die sich nicht gleichzeitig verwirklichen lassen, 

vor, stellt die Präsidentin oder der Präsident gemäss Abs. 1 solange zwei An-

träge einander gegenüber, bis der Gruppensieger feststeht (Cupsystem). 

 
 3 Die Sekretärin oder der Sekretär schreibt die Anträge der Reihe nach auf. Die 

Präsidentin oder der Präsident stellt zuerst den letzten Antrag dem zweitletzten 

gegenüber, den Sieger dem drittletzten usw. 

 

 
Schlussabstimmung Art. 50 Die Präsidentin oder der Präsident stellt am Schluss die bereinigte Vor-

lage vor und fragt: «Wollt Ihr diese Vorlage annehmen?» 

 

 
Form Art. 51 1 Die Abgeordnetenversammlung stimmt offen mit Hilfe der Stimmkarten 

ab. 

 
 2 Ein Viertel der anwesenden Abgeordneten kann eine geheime Abstimmung 

verlangen. 

 

 
Stimmengleichheit Art. 52 Die Präsidentin oder der Präsident stimmt nicht mit. Bei Stimmengleich-

heit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

 
Konsultativabstimmung Art. 53 1 Der Verbandsrat kann die Abgeordnetenversammlung einladen, sich 

zu Geschäften zu äussern, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen. 

 
 2 Er ist an diese Stellungnahme nicht gebunden. 

 
 3 Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen (Art. 47 ff). 

 

 

 Wahlen 
 
Wählbarkeit Art. 54 Wählbar sind 

− in die Abgeordnetenversammlung die Stimmberechtigten der Verbandsge-

meinden 

− in den Verbandsrat die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden 

− in Kommissionen mit Entscheidungsbefugnis die in eidgenössischen Angele-

genheiten stimmberechtigten Personen. 
 

 
Unvereinbarkeit Art. 55 1 Mitglieder des Verbandsrates dürfen nicht zugleich Mitglieder der Ab-

geordnetenversammlung sein. 

 
 2 Das Personal darf nicht dem ihm unmittelbar übergeordneten Organ angehö-

ren, wenn es aufgrund seines Beschäftigungsgrads nach dem Bundesgesetz 

über die berufliche Vorsorge obligatorisch zu versichern ist. 

 
 3 Der Verbandsrat stellt die Unterordnungsverhältnisse in einem Organigramm 

dar. 
 
 4 Mitglieder des Rechnungsprüfungsorgans dürfen nicht gleichzeitig dem Ver-

bandsrat, einer Kommission oder dem Personal angehören. 

 

 
Verwandtenausschluss Art. 56 Der Verwandtenausschluss für den Verbandsrat und das Rechnungs-

prüfungsorgan ist im Anhang I geregelt. 

 

 
Amtsdauer Art. 57 Die Amtsdauer gewählter Organe beträgt vier Jahre. Sie beginnt und 

endet mit dem Schuljahr. Die Amtszeit ist auf drei Amtsdauern beschränkt. Eine 

erneute Wahl ist frühestens nach vier Jahren möglich. 
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Wahlverfahren Art. 58 

a) Die anwesenden Abgeordneten geben ihre Vorschläge bekannt. 

b) Die Präsidentin oder der Präsident lässt die Vorschläge gut sichtbar darstel-

len. 

c) Liegen nicht mehr Vorschläge vor, als Sitze zu besetzen sind, erklärt die Prä-

sidentin oder der Präsident die Vorgeschlagenen als gewählt. 

d) Liegen mehr Vorschläge vor, wählt die Abgeordnetenversammlung geheim. 

e) Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler verteilen die Zettel entsprechend 

den vertretenen Stimmen (Stimmkarten). Sie melden die Anzahl der Sekretä-

rin oder dem Sekretär. 

f) Die Abgeordneten dürfen 

− so viele Namen auf den Zettel schreiben, als Stellen zu besetzen sind; 

− nur wählen, wer vorgeschlagen ist. 

g) Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sammeln die Zettel wieder ein. 

h) Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 

− prüfen, ob sie nicht mehr Zettel haben, als verteilt worden sind, 

− scheiden ungültige Zettel von den gültigen und 

− ermitteln das Ergebnis. 

 

 
Ungültiger Wahlgang Art. 59 Die Präsidentin oder der Präsident lässt den Wahlgang wiederholen, 

wenn die Zahl der eingesammelten Zettel die der ausgeteilten übersteigt. 

 

 
Nicht zu berücksichtigende Zettel Art. 60 1 Leere Zettel werden nicht berücksichtigt. 

 

 2 Ein Zettel ist ungültig, wenn er nur Namen von nicht Vorgeschlagenen enthält. 

 

 
Ungültige Namen Art. 61 1 Ein Name ist ungültig, wenn er 

− nicht eindeutig einem Vorschlag zugeordnet werden kann, 

− mehr als einmal auf einem Zettel steht oder 

− überzählig ist, weil der Zettel mehr Namen enthält, als Sitze zu vergeben sind. 

 
 2 Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler sowie die Sekretärin oder der 

Sekretär streichen zuerst die Wiederholungen. Sind dann immer noch mehr Na-

men auf dem Zettel als Sitze zu besetzen sind, werden die letzten Namen 

gestrichen. 

 

 
Ermittlung Art. 62 1 Die Gesamtzahl der eingelangten gültigen Stimmen wird durch die 

Zahl der zu besetzenden Sitze geteilt und das Ergebnis halbiert; die 

nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Für die Berechnung des Mehrs 

fallen die leeren Stimmen ausser Betracht. 

 
 2 Wer das absolute Mehr erreicht hat, ist gewählt. Erreichen zu viele Vorgeschla-

gene das absolute Mehr, sind diejenigen gewählt, die am meisten Stimmen 

haben. 

 

 
Zweiter Wahlgang Art. 63 1 Haben im ersten Wahlgang zu wenig Personen das absolute Mehr 

erreicht, ordnet die Präsidentin oder der Präsident einen zweiten Wahlgang an. 

 
 2 Im zweiten Wahlgang bleiben höchstens doppelt so viele Vorgeschlagene, als 

Sitze zu besetzen sind. Massgebend ist die Stimmenzahl des ersten Wahlgangs. 

 
 3 Gewählt sind diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen. 

 

 
Minderheitenschutz Art. 64 Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die Vertretung der Min-

derheiten bleiben vorbehalten. 

 

 
Los Art. 65 Die Präsidentin oder der Präsident zieht bei Stimmengleichheit das Los. 
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5. Öffentlichkeit, Protokolle 

 

 
Abgeordnetenversammlung Art. 66 1 Die Abgeordnetenversammlung ist öffentlich. 

 
 2 Die Medien haben freien Zugang zur Abgeordnetenversammlung und dürfen 

darüber berichten. 

 
 3 Über die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmen oder -übertragungen ent-

scheidet die Abgeordnetenversammlung. 

 
 4 Jede stimmberechtigte Person kann verlangen, dass ihre Äusserung oder 

Stimmabgabe nicht aufgezeichnet wird. 

 

 
Verbandsrat und Kommissionen Art. 67 1 Die Sitzungen des Verbandsrates und der Kommissionen sind nicht 

öffentlich. 

 
 2 Die Beschlüsse des Verbandsrates und der Kommissionen sind öffentlich, so-

weit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. 

 

 
Protokollführung Art. 68 1 Über die Verhandlungen der Abgeordnetenversammlung, des Ver-

bandsrates und der Kommissionen ist ein Protokoll zu führen. Es muss Ort, Da-

tum, Zeit und Dauer der Verhandlungen, die Teilnehmenden sowie die Anträge 

und die Beschlüsse enthalten. 

 
 2 Das Protokoll wird an der nächsten Versammlung bzw. Sitzung genehmigt und 

von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden und der Protokollführenden oder 

dem Protokollführenden unterzeichnet. 

 
 3 Die Protokolle der Abgeordnetenversammlung sind öffentlich. Die Protokolle 

des Verbandsrates und der Kommissionen sind nicht öffentlich. 

 

 
6. Ausstand, Sorgfaltspflichten, Verantwortlichkeit 

 

 
Ausstand Art. 69 1 Wer an einem Geschäft unmittelbar persönliche Interessen hat, ist bei 

dessen Behandlung ausstandspflichtig. 

 
 2 Die Ausstandspflicht der Verwandten und gesetzlichen, statutarischen oder 

vertraglichen Vertreter richtet sich nach dem Gemeindegesetz. 

 
 3 Die Ausstandspflicht gilt nicht in der Abgeordnetenversammlung. 

 

 
Sorgfaltspflichten und 

Verantwortlichkeit 
Art. 70 1 Die Mitglieder der Verbandsorgane und das Verbandspersonal erfüllen 

ihre Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig. 

 
 2 Die Organe und das Personal des Verbands sind der disziplinarischen Verant-

wortlichkeit unterstellt. Der Verbandsrat ist Disziplinarbehörde für das Verbands-

personal. 

 
 3 Im Übrigen richten sich die disziplinarische und vermögensrechtliche Verant-

wortlichkeit nach dem Gemeindegesetz. 

 

 

7. Finanzielles, Haftung 

 

 
Allgemeines Art. 71 Der Verbandsrat plant und führt den Finanzhaushalt nach den Vorschrif-

ten des übergeordneten Rechts. 

 

 
Beiträge der Verbandsgemeinden 

Kostenverteilung 
Art. 72 1 Die Verbandsgemeinden bezahlen ihre Kostenanteile in monatlichen 

Zahlungen. Die Kostenverteilung erfolgt nach den Berechnungsgrundlagen ge-

mäss Absatz 2 bis 4. 
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 2 Anteil Lehrergehaltskosten: nach Anzahl Schüler/-innen per Stichtag der kanto-

nalen Schülerstatistik. 

 
 3 Aufwand Schulbetrieb sowie Benutzung Schulinfrastruktur: ½ nach Anzahl 

Schüler/-innen und ½ nach Anzahl Einwohner/-innen per Stichtag der 

kantonalen Schülerstatistik. 

 
4 Benutzung Schulinfrastruktur: Die Ansprüche der Gemeinden werden nach den 

Richtlinien für die Berechnung von Schulkostenbeiträgen der Bildungs- und 

Kulturdirektion des Kantons Bern, Beitrag für die Schulinfrastruktur, berechnet. 

Die Berechnung erfolgt nach Anzahl Schüler/-innen, welche per Stichtag der 

kantonalen Schülerstatistik die Schulen an den jeweiligen Standorten besuchen. 

 
5 Die Räumlichkeiten der Tagesschulangebote werden separat bei der jeweiligen 

Standortgemeinde gemietet und sollten grundsätzlich im Schulbetrieb integriert 

sein. Der Kostenfaktor für die Mietkostenberechnung stellt die Nutzfläche NF 

(ohne Aussennutzfläche ANF) gemäss SIA 416 dar, multipliziert mit einem von 

einer externen Fachperson ermittelten, ortsüblichen Mietpreis pro Quadratmeter 

und Jahr, in welchem auch eine Pauschale für die Nebenkosten (Wasser-, 

Abwasser- und Kehrichtgebühren, Strom- und Heizkosten sowie 

Hauswartungskosten) enthalten ist. Dieser Mietpreis wird zwischen dem 

Verbandsrat und den jeweiligen Standortgemeinden einheitlich festgelegt. Falls 

die Standortgemeinde selber externe Räumlichkeiten hinzu gemietet hat, so 

gelten hierfür die Miet- und Nebenkosten gemäss Mietvertrag. 

 

 
Haftung Art. 73 1 Für die Verbandsschulden haftet das Verbandsvermögen. 

 
 2 Austretende Verbandsgemeinden haften während zwei Jahren ab Austritt an-

teilmässig (Art. 72) für die zur Zeit des Austritts bestehenden Schulden. 

 
 3 Im Fall der Auflösung des Verbands haften die Verbandsgemeinden Dritten ge-

genüber nach den Vorschriften des Gemeindegesetzes. Für das Verhältnis der 

Verbandsgemeinden unter sich gilt Art. 75 Abs. 3. 

 

 

8. Austritt, Auflösung und Liquidation 

 

 
Austritt Art. 74 1 Der Austritt aus dem Verband erfolgt auf Ende eines Schuljahres und 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren. 

 
 2 Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Anteile am Verbandsver-

mögen oder auf Rückerstattung geleisteter Beiträge. 

 

 
Auflösung Art. 75 1 Der Verband wird dadurch aufgelöst, dass alle Verbandsgemeinden 

oder alle bis auf eine austreten. 

 
 2 Die Liquidation obliegt dem Verbandsrat. 

 
 3 Ein Vermögens- oder Schuldenüberschuss wird den Verbandsgemeinden im 

Verhältnis ihrer Beiträge während den zwei vorangehenden Jahren zugewiesen. 

 

 

9. Schlussbestimmung 

 

 
Inkrafttreten Art. 76 1 Dieses Reglement mit den Anhängen I bis IV tritt nach Genehmigung 

durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern auf den 1. 

Januar 2022 in Kraft. 

 
2 Es hebt das Organisationsreglement 2017 und weitere widersprechende 

Vorschriften auf. 
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Dieses Reglement wurde durch die Abgeordnetenversammlung vom 9. November 2021 beschlossen. 

 

 

 

 

Christina Stürchler, Präsidentin Tobias Schmid, Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

Publikation / Auflagezeugnis 

 

Im amtlichen Anzeiger Nr. 39 vom 30. September 2021 erfolgte die Publikation der öffentlichen Auflage des 

«Organisationsreglements 2021». In den Verbandsgemeinden lag das Reglement vom 30. September bis am 9. 

November 2021 öffentlich auf. 

 

 

 

 

3427 Utzenstorf, 12. November 2021 Tobias Schmid, Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung 

 

Durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern genehmigt: 
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Anhang I: Verwandtenausschluss 

 

 

 B1   A   B  

 G C D E F  

O    H J+++R K L M N 

 P- - -S     Q 

 

 

Legende:  = Ehe 

 

 = Abstammung 

 

  = verstorben 

 

 +++ = eingetragene Partnerschaft 

 

 - - - = faktische Lebensgemeinschaft 

 

 

 

 

Dem Verbandsrat dürfen nicht gleichzeitig angehören: Beispiele: 

a) Verwandte in gerader Linie Eltern - Kinder A mit D, E und G; F mit K, L und M; D 

mit H und J 

 Grosseltern - Grosskinder A mit H, J, K, L und M 

 Urgrosseltern - Urgrosskinder A mit P und Q 

b) Verschwägerte in gerader 

Linie 

Schwiegereltern A mit C und F; E und F mit N; C und D 

mit O; C und D mit R 

 Schwiegersohn/Schwiegertochter O mit C und D; N mit E und F; 

R mit C und D 

 Stiefeltern/Stiefkinder B1 (2. Ehefrau von A) mit D und E 

c) voll- und halbbürtige 

Geschwister 

Bruder/Schwester, Stiefbruder/-

schwester 

K mit L und M; H mit J; 

G mit D und E 

d) Ehepaare Ehepartner A mit B1; C mit D; O mit H 

e) eingetragene Partnerschaft eingetragener Lebenspartner J mit R 

f) faktische 

Lebensgemeinschaft 

Lebenspartner P mit S 

 

 

Ebensowenig dürfen Personen, die mit  

– Mitgliedern des Verbandsrates, 

– Mitgliedern von Kommissionen oder  

– Vertreterinnen/Vertretern des Verbandspersonals 

in obiger Weise verwandt, verschwägert, verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft oder faktischer 

Lebensgemeinschaft verbunden sind, dem Rechnungsprüfungsorgan angehören. 
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Anhang II: Ständige Kommissionen 

 

Zurzeit keine ständigen Kommissionen. 
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Anhang III 

 

Öffentlichrechtlich 

Angestellte: Geschäftsführerin/ Geschäftsführer 

 

Anstellungsorgan: Verbandsrat 

 

Aufgaben: Gemäss Pflichtenheft und Anstellungsverfügung, insbesondere Führung des Sekreta-

riates, Beratung der Verbandsorgane, Führung des Finanzwesens des 

Gemeindeverbandes 

 

Finanzielle Befugnisse: Verwendung verfügbarer Budgetkredite in seinem Zuständigkeitsbereich und bis 

CHF 1'000.00 im Einzelfall. 

 

Übergeordnete Stelle: Verbandsrat 

 

Untergeordnete Stellen: Keine 

 

Besoldungsrahmen: Gemäss Personalreglement 
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Anhang IV 

 

Abgrenzung der Zuständigkeiten und Kostentragung 

 

 

Bezeichnung 

G
e
m

e
in

d
e
 

 

V
e
rb

a
n
d
 

 

Bemerkung 

Aussenwände X   

Fassadenbeschriftungen/Signaletik X   

Fenster, Aussentüren X   

Sonnenschutz X   

Dach inkl. Spenglerei X   

Rinnen, Abfallrohre, Blechverkleidungen etc. X   

Blitzschutz X   

Empfangsantennen (Natel, TV etc.) X   

Solar- und Fotovoltaikanlagen X   

Elektroanlagen  

Strom bis und mit Steckdose X   

… an Immobilien X   

… für Mobilien  X  

Schwachstromanlagen  

Telefonanlagen und Apparate  X  

Radio und TV X   

Uhren und Gong X   

Gebäudeanschluss und Verkabelung X   

IT / EDV-Anlagen / Telefonie  

Signal bis Hauseingang X   

Konventionelle und universelle 

Gebäudeverkabelung 

X   

IT-Infrastruktur (Server, Verkabelung 

Leitung/Verteilung Signal in Zimmern, 

Peripheriegeräte, Backbone-Komponenten, 

Telefonanlage), Drucker, Laptop, PC, Tablet, 

Tastatur, Maus, Scanner 

 X  

Rundspruchanlage  X  

Sicherheitsanlagen inkl. Brandschutz X   

Beleuchtung  

Festinstallierte Leuchten und Leuchtmittel X   

mobile Leuchten und Leuchtmittel  X  

Heizung- / Lüftungs- / Klima-Anlagen X   

Sanitär  

Garnituren, Apparate etc. X   

Abwasserpumpen, Wasseraufbereitung X   

Aufzugsanlagen X   

Innen-, Trennwände sowie Türen X   

Böden  

Unterlagsböden X   

Hohlböden X   

Bodenkanäle X   

Beläge inkl. Sockelleisten X   

Decken inkl. Verkleidungen X   

Einbauten  

Verdunkelungseinrichtungen und 

Beschattungssysteme 

X   

Möbel auf Mass hergestellt und fest eingebaut 

(Einbauschränke, Korpusse und Raumtrenner 

auf den Raum angepasst und fix montiert, 

Garderoben, Ausstellungskästen, Küchenzeilen 

mit Geräten), Reparatur und Neumontage 

X   

Schliessanlagen inkl. Schlüsselservice, 

Tresore 

X   

Ausstattung und Einrichtungen  

Grossinventar: fest eingebaute oder fest 

angeschlossene Geräte, z. B. Geschirrspüler, 

Tiefkühl- und Kühlschränke, Dampfabzüge, 

X   
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Wäsche-Einrichtungen wie Waschmaschinen, 

Wäschetrockner, einschliesslich zugehöriger 

Leitungen und Aggregate 

Kleininventar, Maschinen und Apparate, welche 

nicht festmontiert sind und auf «Tischhöhe» im 

Einsatz stehen oder fahrbar sind 

 X  

Erforderliche Installationsanschlüsse für 

festinstallierte Ausstattungen und Einrichtungen 

X   

Bürogeräte (PC, Kopiergerät etc.)  X  

Mobiliar Schulzimmer (Stühle, Tische, mobile 

Schränke, Wandtafel*, digitale Wandtafel*, 

Whiteboard*, Kartenzüge*, Beamer inkl. 

Leitung bis Steckdose, Leinwand, Visualizer, 

Telefon, TV, Audio/Bild). 

 X * Hinweis: bei Gebäudeversicherung Bern 

(GVB) versichert 

Mobiliar öffentlicher und halböffentlicher Raum, 

Anschaffung 

X  Beschaffung: Absprache nötig 

Mobiliar Aula (Bühne, Vorhang, Grund- und 

Bühnenbeleuchtung, Audio/Bild, Beamer, 

Bestuhlung, Musikinstrumente) 

X  Beschaffung: Absprache nötig 

Mobiliar Musikraum (inkl. Klavier, Audio/Bild 

etc.) 

 X  

Mobiliar Bibliothek (Gestelle, Ausleihsystem, 

Bücher) 

X X Wenn öffentliche Bibliothek: Gemeinde 

Wenn Schulbibliothek: Verband 

Schulküche: Textilien, Wäsche, Geschirr, 

Besteck, Servierwagen 

 X  

Turngeräte X  gemäss Kontroll-Liste für Turngeräte-Revision 

(Prüfprotokoll) 

Kleinsportgeräte und Verbrauchsmaterial  X aus Sportmaterialpool: Bälle, Bändeli, 

Badmintonschläger etc. 

Schulsozialarbeit: Büroeinrichtung und Material X  Sitzgemeinde 

Maschinen, Geräte (für Reinigung, 

Gartenunterhalt, Werkstatt) 

X   

Künstlerischer Schmuck / Kunst am 

Bau 

X  Beschaffung: Absprache nötig 

Umgebung  

Kanalisations- und Sickerleitungen  X   

Wege, Plätze, Grünflächen, Bepflanzung, 

Einfriedungen, Brunnen, Beleuchtung, 

Bewässerungssysteme 

X   

Spielgeräte Kindergarten und Pausenplatz  X  gemäss Liste (Prüfprotokoll) der regelmässig 

sicherheitsgeprüften Gerätschaften 

Mobiliar Aussenraum  X  

Veloständer X   

Briefkastenanlagen X   

Nebenkosten    

Heizungs- und Warmwasserkosten X   

Stromverbrauch X   

Wasser- und Abwasserkosten X   

Kehrrichtgebühren X   

Abonnementsgebühren für Kabel-TV- und 

Telefonanschlüsse, Billag 

 X  

 

Versicherung, Reparatur, Ersatz und Unterhalt (Instandsetzung) der Mobilien/Immobilien erfolgen gemäss 

der Aufteilung in vorstehender Tabelle. 

 

Grundsatz: Unter dem Begriff «Mobiliar» werden nicht standortgebundene Mobilien verstanden, die mit dem 

Gebäude nicht fest verschraubt/verankert sind. 
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Anhang V 

 

Änderung des «Organisationsreglements 2021» mit Inkraftsetzung per 1. August 2026 

 

Abc = neu, Abc = gelöscht 

 

 
Amtsdauer Art. 57 Die Amtsdauer gewählter Organe gemäss Art. 9 Bst. b - e beträgt vier 

Jahre. Sie beginnt und endet mit dem Schuljahr. Die Amtszeit ist auf drei 

Amtsdauern beschränkt. Eine erneute Wahl ist frühestens nach vier Jahren 

möglich. 

 

 

 

Diese Änderung wurde durch die Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 beschlossen. 

 

 

 

 

Sig. Sig. 
 

Christina Stürchler, Präsidentin Tobias Schmid, Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 
Publikation / Auflagezeugnis 

 

Die Publikation der öffentlichen Auflage der vorstehenden Änderung (Anhang V) erfolgte auf der Online-Plattform 

«ePublikation.ch» am 02.04.2026. In den Verbandsgemeinden lag das Reglement vom 02.04.2026 bis 

04.05.2026 öffentlich auf. 

 

 

 Sig. 
 

3427 Utzenstorf, 05. Mai 2026 Tobias Schmid, Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung 

 

Durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern genehmigt: 
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Verbandsrat - Auszug aus dem Protokoll vom 21. Januar 2026  
 

 

 

2026-238  
 

1.900 Schulraum   
 

 

Infrastruktur/Schulraum Standort Utzenstorf - Bereitstellung Verpflichtungskredit (CHF 490'000) für 

Mobiliar-Einrichtung Neubauten; Kreditantrag an AV vom 05.05.2026  
 

 

Ausgangslage 

Im Rahmen des Projekts «Schulraum31» wird am Standort Utzenstorf ein neues Schulhaus mit 12 Klassenzimmern mit 

Gruppenräumen und ein neuer Dreifachkindergarten gebaut. Im Verlaufe des Schuljahres 2027/2028 werden in das 

Schulhaus die Klassen des Zyklus 2 einziehen, die BVS Mittelstufe und die BVS Basisstufe. In allen 12 Zimmern wird 

eine Klappwandtafel (mit Display) eingebaut. 
 

Die Zimmer der BVS sind bereits heute mit neuem Mobiliar ausgestattet, das wiederverwendet werden kann. Ein 

Klassenzimmer mit Gruppenraum wird als Mehrzweckraum eingerichtet, welcher auch öffentlich genutzt werden kann. 

Dies bedeutet, dass insgesamt 9 Klassenzimmer mit dazugehörendem Gruppenraum auszustatten sind. Dazu 

kommen der Arbeits- und Aufenthaltsraum für die Lehrpersonen, das Schulleitungs- und Sitzungszimmer und zwei 

Zimmer für Spezialunterricht. Die Klassenzimmer sollen alle so ausgestattet werden, wie dies aktuell in der Oberstufe 

umgesetzt ist – nämlich mit höhenverstellbaren Einzelpulten, einem Eigentumsschrank, zwei Akustikwänden, 

Lärmsichtschutz und einem Lehrpersonenarbeitsplatz. Die Gruppenräume sind mit Vierbeintischen und Hockern 

flexibel nutzbar. 
 

Die drei Kindergärten und das Lehrpersonenzimmer für die Kindergartenlehrpersonen werden ebenfalls neu ausgestat-

tet. Bei der Ausstattung orientiert man sich am Kindergarten 2 (Kirchschulhaus) in Bätterkinden, welcher vor zwei 

Jahren neu eingerichtet worden ist. 
 

Für die Möblierung und Ausstattung der neuen Räumlichkeiten liegen für die Bestimmung der Höhe des benötigten 

Verpflichtungskredits Richtpreisofferten vor. 

 

Kostenzusammenstellung (inkl. MWST.) 

Möblierung Schulhaus und Kindergarten CHF 324'100 

Wandtafeln (mit interaktiven Displays) CHF 121'500 

Total CHF 445'600 
 

+ Zuschlag Kostenungenauigkeit (10 %) CHF 44'560 

Total Verpflichtungskredit (gerundet) CHF 490'000 

 

Folgekosten (Abschreibungen und Beschaffung finanzielle Mittel) 

Mobiliar muss gemäss kantonaler Gemeindeverordnung über zehn Jahre abgeschrieben werden. Der 

Abschreibungsaufwand beträgt somit über diesen Zeitraum jährlich maximal CHF 49'000.00. Der Schulverband wird 

über Gemeindebeiträge finanziert. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind daher möglicherweise durch 

Investitionsbeiträge der Verbandsgemeinden zu decken. 

 

Antrag 

Der Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 wird für die Mobiliareinrichtung Neubauten «Schulraum31» in 

Utzenstorf ein Verpflichtungskredit von CHF 490'000.00 (inkl. MwSt.) zur Bewilligung beantragt. Der Beschluss unter-

liegt dem fakultativen Referendum. 

 

Beschluss 

Dem Antrag wird zugestimmt und das Kreditgeschäft der Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 zur Beschluss-

fassung vorgelegt. 
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Tobias Schmid 

Geschäftsführer 

 

 

 
Geht an: 

– Verbandsgemeinden Bätterkinden, Utzenstorf, Wiler b.U. und Zielebach 

– Abgeordnetenversammlung vom 05.05.2026 (zur Beschlussfassung) 

 

Kopie an: 

– Thomas Kellenberger, Verbandsrat (Ressort Infrastruktur) 

– Peter Herzig, Verbandsrat (Ressort ICT) 

– Patrick Jegerlehner, stv. Leiter Abteilung Finanzen (Rechnungsführer Geschäftsstelle) 

– Co-HSL 
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27. März 2026/ts 
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Verbandsrat - Auszug aus dem Protokoll vom 25. März 2026  
 

 

 

2026-251  
 

8.200 Jahresrechnung   
 

 

Jahresrechnung 2025; Genehmigung z. H. Revision und Abgeordnetenversammlung  
 

 

Ausgangslage 

Dem Verbandsrat liegt die Jahresrechnung 2025 zur Verabschiedung vor. Die Rechnung schliesst insgesamt mit 

Gemeindebeträgen von CHF 12'072'345.64 ab. Budgetiert waren Beiträge der Verbandsgemeinden von 

CHF 12'134'400.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt somit CHF 62'054.36. Gewisse 

Abweichungen entstanden aus den immer schwer vorhersehbaren Beiträgen an den Lastenausgleich und den Löhnen 

des Betriebspersonals Tagesschule (Aufstockung Personal). Beim gesamten Anteil an den Lehrerbesoldungskosten 

(also über alle Schulstufen hinweg) ist jedoch eine richtige Punktladung zu verzeichnen. Die «Abweichung» beträgt hier 

lediglich CHF 1'140.75. 
 

Weitere Erläuterungen zur Jahresrechnung 2025 können dem Vorbericht (Seiten 1 – 3) entnommen werden. 
 

Die Beiträge der einzelnen Verbandsgemeinden sehen wie folgt aus: 
 

 
 

Beschluss 

1. Die Jahresrechnung 2025 wird zu Handen der Revision genehmigt und für vollständig befunden. Die Revision 

findet am 22. April 2026 durch das Rechnungsprüfungsorgan PKO Treuhand GmbH statt. 

2. Die Nachkredite von CHF 468'016.90 werden genehmigt (Vorjahr 2024: CHF 562'523.45); davon sind 

CHF 445'787.35 gebunden und CHF 22'229.55 liegen im Kompetenzbereich des Verbandsrates. 

3. Der Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 wird die Genehmigung der Jahresrechnung 2025 mit 

Gemeindebeiträgen in der Höhe von CHF 12'072'345.64 beantragt. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 

beträgt CHF 62'054.36. 

4. Die Guthaben der Verbandsgemeinden aus der Jahresrechnung 2025 werden entsprechend rückerstattet, 

bestehende Schulden werden in Rechnung gestellt. Rückerstattungen erfolgen an die Gemeinden Bätterkinden 

(CHF 85'037.15), Utzenstorf (CHF 66'691.66) und Wiler (CHF 7'816.35). Der Gemeinde Zielebach wird ein Betrag 

von CHF 11'300.80 in Rechnung gestellt (siehe Dokument Zusammenstellung Guthaben-Schulden 

Verbandsgemeinden Jahresrechnung 2025 in den Unterlagen). 

 

 

 

 

 

 

Tobias Schmid 

Geschäftsführer 
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Geht an: 

– Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 

– PKO Treuhand GmbH, Kirchberg (Peter Kofmel) – zur Revision der Jahresrechnung 2025 

 

 

 

Kopie an: 

– Christine Christen, Verbandsrätin (Ressortverantwortliche Finanzen) 
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1 Berichterstattung 
 

Allgemeines 

Die Jahresrechnung 2025 wurde nach dem Rechnungsmodell HRM2 gemäss 

Art. 70 Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) erstellt. 

Zum Einsatz gelangte das EDV System Abacus der Firma Talus Informatik AG. 

 

Ergebnis 

Die Jahresrechnung des Schulverbandes schliesst ausgeglichen ab. 

Die Beiträge der Verbandsgemeinden belaufen sich im Rechnungsjahr 2025 auf 

CHF 12'072'345.64. 
 

Verbandsgemeinde  Beitrag an 

Aufwandüberschuss 

Abweichung zum Budget 

Bätterkinden  CHF 4'355'778.55  CHF -91'243.70 

Utzenstorf  CHF 5'696'474.64  CHF 23'886.94 

Wiler  CHF 1'601'991.65  CHF -6'058.25 

Zielebach  CHF 418'100.80  CHF 11'360.65 

 

2 Erfolgsrechnung 
 

Gemeindebeiträge 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit CHF 12'072'345.64 Gemeindebeiträgen 

ab. Budgetiert waren Beiträge der Gemeinden von CHF 12'134'400.00. Die 

Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt CHF 62'054.36. 

Die grössten Abweichungen entstanden aus den Beiträgen an den Lastenaus-

gleich Lehrerbesoldungen auf den einzelnen Stufen (KG, Prim und Sek I), Hono-

rare ICT & Verwaltung, Entschädigungen an Gemeinden (Schulkostenbeiträge 

externe Schüler) und den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals Ta-

gesschule. Die Abweichung beim gesamten Anteil der Lehrerbesoldungskosten 

(alle Stufen) beträgt jedoch nur CHF 1'140.75. 

 

Bei der Berechnung der Gemeindebeiträge wurden folgende Abweichungen 

zum Budget festgestellt: 
 

Anzahl Schüler Gemeinde Budget  Rechnung 

 Bätterkinden  381  375 

 Utzenstorf  479  489 

 Wiler  143  144 

 Zielebach  34  36 

 

Einwohner Bätterkinden  3’423  3’417 

 Utzenstorf  4’575  4’505 

 Wiler  1’040  1’048 

 Zielebach  330  331 

 

Die getroffenen Annahmen können immer von der tatsächlichen Anzahl Schüler 

oder Einwohner abweichen, da Zu- und Wegzüge nur mässig oder nicht vor-

hersehbar sind. 

Personalaufwand 

Der Personalaufwand liegt um CHF 21'288.35 oder 2.4 % unter den Budget-

annahmen. Die Stelle des IT-Admins konnte ab August 2025 nicht neu besetzt 

werden. Durch die externe Leistungserbringung entfielen die Lohnauszahlun-

gen, zudem blieben die meisten Personalkosten unter den Budgetwerten. In 

der Tagesschule hingegen wurde das Pensum um 31 % aufgestockt, wodurch 

Mehrkosten entstanden.  
 

Sachaufwand 

Der Sachaufwand liegt CHF 53'066.06 unter dem Budgetwert. Für Lehrmittel, 

Bastelmaterial wurde das Budget um CHF 39'570.77 nicht ausgeschöpft. Für 

den Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen waren CHF 64'650.00 im 

Budget eingestellt, ausgegeben wurden 48'659.25. Dienstleistungen Dritter und 

Honorare lagen hingegen um CHF 31'482.25 über dem Budgetwert, da mehre-

re Aufgaben extern vergeben wurden. 
 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 

Die Abschreibungen fielen um CHF 19'949.00 tiefer aus als budgetiert. Die In-

vestitionen im Bereich ICT konnten zu einem günstigeren Preis getätigt werden 

und die Ersatz Wireless-Access-Points wurden noch nicht in Betrieb genom-

men. Dadurch entstanden auch keine Abschreibungskosten. 
 

Transferaufwand 

Der Beitrag an den Lastenausgleich Lehrerbesoldung (KG, Prim und Sek I) liegt 

lediglich um CHF 1'140.75 unter dem Budgetwert. In den Stufen KG und Prim 

wurden die Budgetkredite überschritten, in der Sek I jedoch waren die Budget-

annahmen zu hoch. Die Schulkostenbeiträge sind um CHF 87'324.45 höher 

ausgefallen, weil 10 SuS mehr das Gymnasium besuchen als im Budget ange-

nommen.  
 

Entgelte 

Elternbeiträge Betreuung und Mahlzeiten Tagesschule sowie Beiträge des Kan-

tons für Projekte und Weiterbildungen von Lehrpersonen fielen höher aus als im 

Budget eingestellt.  
 

Finanzertrag 

Auf den flüssigen Mitteln konnten keine Erträge generiert werden. 
 

Transferertrag 

Im Transferertrag enthalten sind die Gemeindebeiträge, mit denen die Jahres-

rechnung ausgeglichen wird. Im Budget war der Kantonsbeitrag der Tages-

schulbetreuung zu tief und die Schulgeldbeiträge von anderen Gemeinden zu 

hoch berechnet. 

 

3 Investitionsrechnung 
 

Für die Erneuerung des Schulmobiliars wurde die zweite Tranche von  

CHF 95'056.50 ausgelöst. Im Bereich ICT wurden 250 Laptops, 500 Hüllen 

und Wireless-Access-Points von CHF 99'033.50 angeschafft. Die Investitions-

tätigkeit liegt insgesamt bei CHF 194'090.00 und somit CHF 63'410.00 unter 

dem Budget. 
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4 Bilanz 
 

Bezeichnung 31.12.2025   Vorjahr 

Bilanzsumme  CHF  1'587'641.36  CHF  2'383'718.85 

Finanzvermögen  CHF 981'961.36  CHF 1'790'077.85 

Verwaltungsvermögen  CHF 605'680.00  CHF  593'641.00 

Fremdkapital  CHF 1'587'641.36  CHF  2'383'718.85 
 

Das Fremdkapital nahm um CHF 796'077.49 ab. Mitte Jahr wurde erstmals ein 

Anteil der Gemeindebeiträge an die Verbandsgemeinden zurückbezahlt. Per 

31.12.2025 war eine monatliche Rechnung von CHF 539’784.55 für Lehrerbe-

soldungsbeiträge noch nicht belastet, weshalb sowohl das Finanzvermögen als 

auch das Fremdkapital um diesen Betrag zu hoch ausgewiesen sind. 

 

5 Nachkredite 
 

Es werden nur Nachkredite über CHF 1‘000.00 aufgeführt. 

 

Total CHF 468'016.90 
 

davon: 
 

gebunden CHF 445'787.35 
 

VR Kompetenz CHF 22'229.55 
 

durch Abgeordnetenversammlung zu beschliessen CHF 0.00 

 

 

6 Kommentar Erfolgsrechnung 
 

2 Bildung 

 

Aufwand CHF 12'731'711.14 

Ertrag CHF 12'800'554.89 

Nettoertrag CHF 68'843.75 

 

2110 Kindergarten 
 

Die Anteile der Schule untere Emme an den Besoldungskosten des Kantons 

fielen um CHF 45'854.50 höher aus als budgetiert. Die Vorausberechnungen 

basieren jeweils auf den Vorjahreszahlen. Für das Budgetjahr 2025 liegen die 

Daten per 15. September 2023 zu Grunde. Die Schlussabrechnung des Schul-

jahres 2023/2024 sowie die Vorausberechnungen für das Schuljahr 2024/2025 

basieren auf den Zahlen vom 15. September 2024. Dies macht eine korrekte 

Berechnung der Lehrerbesoldungskosten sehr anspruchsvoll.  

 

2120 Primarstufe 
 

Die Besoldungskosten fielen um CHF 237'672.25 höher aus als im Budget an-

genommen. Die Anzahl der Vollzeiteinheiten und die Kosten pro Vollzeiteinheit 

fiel höher aus als im Budget angenommen, was die Budgetabweichung auch in 

der Stufe Kindergarten begründet. 

 

2130 Sekundarstufe 
 

Für Lebensmittel und Kleinmaterial WAH in der Oberstufe wurden leicht mehr 

ausgegeben als budgetiert. Die Kostenanteile an die Lehrerbesoldung lagen 

CHF 284'667.50 unter dem budgetierten Betrag. In dieser Schulstufe waren im 

Budget die Anzahl Vollzeiteinheiten für den Regelschulunterricht zu hoch einbe-

rechnet. Die Schule untere Emme beschäftigt Lehrpersonen mit total 79.8656 

(Vorjahr: 77.9128) Vollzeiteinheiten. 

 

2180 Tagesschule 
 

Die Tagesschule schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 76'905.84 

ab, was CHF 26'244.16 unter den Budgetannahmen liegt. Die effektiven Löhne 

für Betreuungspersonen fielen um CHF 29'281.70 höher aus als im Budget 

angenommen. Im Rechnungsjahr wurde das Pensum aufgestockt, rückwirkend 

Betreuungszulagen und eine Treueprämie ausbezahlt. Mit den höheren Lohn-

kosten fielen auch die Versicherungsbeiträge um CHF 1'986.70 über den 

Budgetannahmen aus. Für Lebensmittel mussten CHF 863.15 mehr ausgege-

ben werden, da mehr Kinder die Mittagsmodule besuchten als im Budget an-

genommen, dadurch fielen auch die Elternbeiträge für Betreuung und Mahlzei-

ten höher aus.  

Die Betreuungsstunden liegen mit rund 1’100 Stunden über den Budgetan-

nahmen. Die Elternbeiträge sind CHF 17'756.80 über dem Budgetwert. Der 

Kantonsbeitrag fiel auch um CHF 273'512.00 höher aus als budgetiert. 
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2190 Nicht Aufteilbares, Schulverwaltung 
 

Die Nettokosten für den Schulbetrieb lagen im Rechnungsjahr 2025 um 

CHF 12'443.23 unter den Budgetannahmen. Viele Budgetkredite wurden sehr 

gut ausgeschöpft und nur wenige überschritten. 

Die Lohnkosten der Verwaltung lagen um CHF 19'778.55 unter den Berech-

nungen. Da die Stelle des IT-Admins seit August 2025 nicht neu besetzt wer-

den konnte, reduzierten sich die Lohnkosten. Die Kosten für Lehrmittel und 

Bastelmaterial lagen mit CHF 356'148.23 um CHF 38'451.77 unter den budge-

tierten Beträgen pro Schülerin und Schüler von CHF 188.00 im Kindergarten,  

CHF 378.00 in der Primarstufe und CHF 524.00 in der Sekundarschule. Bei 

den ICT-Kosten für Honorare, Cloud Services, Unterhalt von Hardware und 

Software lagen die effektiven Kosten um CHF 27'692.50 über den Budgetkredi-

ten. Durch die externe Leistungserbringung des IT-Admins wurde das Budget 

mit den Honorarkosten im Bereich ICT mit CHF 34'840.15 überschritten. Für 

den Unterhalt, Reparaturen von Mobiliar musste der Budgetkredit nicht ausge-

schöpft werden. Die Kosten lagen CHF 13'107.25 unter den Budgetannahmen. 

Die Mietkosten für die Schulliegenschaften, Infrastrukturbeiträge an die Ge-

meinden lagen aufgrund der guten Annahmen der Schülerzahlen im Verbands-

gebiet um CHF 8'597.00 unter den berechneten Kosten des Budgets. Die 

planmässigen Abschreibungen der ICT waren um CHF 19'759.50 tiefer. Die 

Schülergeräte 2025 konnten günstiger angeschafft werden und die Wireless-

Access-Points wurden noch nicht in Betrieb genommen und deshalb fielen 

auch keine Abschreibungskosten an. Die Rückerstattungen des Kantons an die 

Weiterbildungskosten der Lehrpersonen sowie Kulturgutscheine für Projekte 

fielen höher aus als erwartet.  

 

2194 freiwilliger Schulsport 
 

Die Nettokosten des freiwilligen Schulsportes lagen CHF 3'428.07 unter den 

Budgetannahmen. 

 

2195 Schülertransporte 
 

Für Schülertransporte wurden CHF 9'732.85 mehr ausgegeben als im Budget 

eingestellt war. Die Transportkosten sind gemäss Offerte und Abrechnung auf 

das Schuljahr 2025/26 gestiegen. Zudem wurden zusätzliche Schülertransporte 

für das Schuljahr 2024/25 sowie 2025/26 angeboten. Im Budget diente als 

Grundlage die Offerte aus dem Schuljahr 2024/25. 

Im Schuljahr 2025/26 besuchen auch mehr SuS das Gymnasium als im Budget 

angenommen. Entsprechend fielen auch die Rückerstattungen der Reisekosten 

an die Eltern höher aus als budgetiert. 

 

2910 Verwaltung 
 

Die Aufwendungen der Verwaltung (Verbandsrat und Geschäftsstelle) fielen um 

CHF 16'615.35 tiefer aus als budgetiert. Die meisten Aufwandpositionen lagen 

leicht unter den Budgetannahmen.  

 

4 Gesundheit 

 

Aufwand CHF 71'343.75 

Ertrag CHF 2'500.00 

Nettoaufwand CHF 68'843.75 

 

Die Nettoausgaben für den Schulgesundheitsdienst und die Schulzahnpflege 

liegen CHF 11'656.25 unter den budgetierten Kosten. Die Kosten für den 

schulärztlichen Dienst inkl. Läusekontrollen fielen um CHF 9'954.90 tiefer aus 

als angenommen. Für die Schulzahnpflege lagen die Ausgaben um  

CHF 1'701.35 unter den budgetierten Kosten. 



Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Übersicht

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt

Jahresergebnis Spezialfinanzierungen

Steuerertrag natürliche Personen

Steuerertrag juristische Personen

Liegenschaftssteuer

Nettoinvestitionen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Bestand Finanzvermögen 981'961.36 1'790'077.85

Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt 605'680.00 593'641.00

Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt 605'680.00 593'641.00

Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen

Fremdkapital 1'587'641.36 2'383'718.85

Eigenkapital

Reserven

Bilanzüberschuss /-fehlbetrag
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

90 Ergebnis Gesamthaushalt
33 Abschreibung Verwaltungsvermögen 182'051.00 202'000.00 162'863.05
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
364 Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen
365 Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge
389 Einlagen in das Eigenkapital
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital
4490 Aufwertung Verwaltungsvermögen

Selbstfinanzierung 182'051.00 202'000.00 162'863.05

Nettoinvestitionen

6900 Investitionsausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80
5900 Investitionseinnahmen

Nettoinvestitionen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Finanzierungsergebnis -12'039.00 -55'500.00 -134'701.75
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Gesamter Haushalt

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 872'961.65 894'250.00 902'876.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'050'183.94 5'103'250.00 4'641'903.27
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 182'051.00 202'000.00 162'863.05
35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00
36 Transferaufwand 6'697'858.30 6'614'900.00 6'410'532.10
37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Betrieblicher Aufwand 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00
41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00
42 Entgelte 399'414.35 368'100.00 325'283.68
43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00
45 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00
46 Transferertrag 12'403'640.54 12'446'300.00 11'792'891.24
47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Betrieblicher Ertrag 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 0.00 0.00 0.00

34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00
44 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 0.00 0.00 0.00

Operatives Ergebnis 0.00 0.00 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00
                    (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Bilanz

1.1.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025

1 Aktiven 2'383'718.85 39'531'336.73 40'327'414.22 1'587'641.36

10 Finanzvermögen 1'790'077.85 39'337'246.73 40'145'363.22 981'961.36

100 Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen 1'675'920.63 9'430'907.19 10'213'901.13 892'926.69
101 Forderungen 102'672.22 29'883'868.79 29'919'977.09 66'563.92
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 11'485.00 22'470.75 11'485.00 22'470.75

14 Verwaltungsvermögen 593'641.00 194'090.00 182'051.00 605'680.00

140 Sachanlagen VV 335'128.00 95'056.50 56'748.50 373'436.00
142 Immaterielle Anlagen 258'513.00 99'033.50 125'302.50 232'244.00

2 Passiven 2'383'718.85 9'658'465.16 10'454'542.65 1'587'641.36

20 Fremdkapital 2'383'718.85 9'658'465.16 10'454'542.65 1'587'641.36

200 Laufende Verbindlichkeiten 2'333'982.80 9'561'745.71 10'421'096.85 1'474'631.66
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 49'736.05 96'719.45 33'445.80 113'009.70
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 12'803'054.89 12'803'054.89 12'814'400.00 12'814'400.00 12'118'174.92 12'118'174.92

2 Bildung 12'731'711.14 12'800'554.89 12'733'900.00 12'814'400.00 12'051'991.02 12'118'174.92
Nettoertrag 68'843.75 80'500.00 66'183.90

4 Gesundheit 71'343.75 2'500.00 80'500.00 66'183.90
Nettoaufwand 68'843.75 80'500.00 66'183.90
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Investitionsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 194'090.00 194'090.00 257'500.00 257'500.00 297'564.80 297'564.80

2 Bildung 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

9 Finanzen und Steuern 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoeinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 12'803'054.89 12'803'054.89 12'814'400.00 12'814'400.00 12'118'174.92 12'118'174.92

3 Aufwand 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

30 Personalaufwand 872'961.65 894'250.00 902'876.50

300 Behörden und Kommissionen 30'220.00 36'200.00 30'580.00
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis.. 30'220.00 36'200.00 30'580.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 237'872.95 258'450.00 292'347.55
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 237'872.95 258'450.00 292'347.55

302 Löhne der Lehrkräfte 439'658.75 422'100.00 413'875.30
3020 Löhne der Lehrkräfte 439'658.75 422'100.00 413'875.30

305 Arbeitgeberbeiträge 105'128.60 111'800.00 116'171.20
3050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 43'811.35 44'650.00 46'380.55
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'994.75 49'500.00 51'796.25
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'405.20 1'700.00 1'655.25
3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'040.75 10'250.00 10'640.45
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 5'876.55 5'700.00 5'698.70

309 Übriger Personalaufwand 60'081.35 65'700.00 49'902.45
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'016.50 40'100.00 26'515.10
3091 Personalwerbung 1'000.00 108.10
3099 Übriger Personalaufwand 21'064.85 24'600.00 23'279.25

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'050'183.94 5'103'250.00 4'641'903.27

310 Material- und Warenaufwand 557'535.53 607'000.00 542'000.86
3100 Büromaterial 9'591.40 9'800.00 12'697.35
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'099.65 3'400.00 2'184.55
3102 Drucksachen, Publikationen 31'818.15 39'000.00 27'056.60
3103 Fachliteratur, Zeitschriften 24'332.55 26'500.00 17'038.25
3104 Lehrmittel 356'829.23 396'400.00 357'023.86
3105 Lebensmittel 131'025.75 130'300.00 124'488.05
3109 Übriger Material- und Warenaufwand 1'838.80 1'600.00 1'512.20

311 Nicht aktivierbare Anlagen 61'947.82 67'500.00 90'741.11
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3110 Büromöbel und Geräte 53'551.97 55'000.00 75'836.25
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 63.40 100.00
3113 Hardware 7'824.40 9'400.00 14'904.86
3118 Immateriellen Anlagen 508.05 3'000.00

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.. 176.10
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 176.10

313 Dienstleistungen und Honorare 319'182.25 287'700.00 235'588.24
3130 Dienstleistungen Dritter 148'917.05 142'900.00 113'381.61
3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. 107'718.00 82'400.00 51'408.00
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 51'784.50 50'600.00 58'960.08
3134 Sachversicherungsprämien 10'762.70 11'800.00 11'838.55

315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 48'659.25 64'650.00 35'587.51
3150 Unterhalt Büromöbel und Geräte 16'892.75 30'000.00 14'819.53
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'379.90 25'500.00 12'167.98
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'386.60 9'150.00 8'600.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 3'862'677.05 3'871'500.00 3'563'440.50
3160 Miete und Pacht Liegenschaften 3'846'833.20 3'855'400.00 3'547'335.30
3162 Raten für operatives Leasing 15'843.85 16'100.00 16'105.20

317 Spesenentschädigungen 196'586.84 201'200.00 171'208.35
3170 Reisekosten und Spesen 7'554.40 11'900.00 583.40
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 189'032.44 189'300.00 170'624.95

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'061.15 200.00 2'082.80
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 900.00 800.00
3181 Tatsächliche Forderungsverluste 1'161.15 200.00 1'282.80

319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'534.05 3'500.00 1'077.80
3199 Übriger Betriebsaufwand 1'534.05 3'500.00 1'077.80

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 182'051.00 202'000.00 162'863.05

330 Sachanlagen VV 56'748.50 56'900.00 47'243.90
3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 56'748.50 56'900.00 47'243.90

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 125'302.50 145'100.00 115'619.15
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3320 Planm.Abschreibungen immat.Anlagen 104'840.50 124'600.00 103'267.15
3321 Ausserplanm.Abschreib.immat.Anlagen 20'462.00 20'500.00 12'352.00

36 Transferaufwand 6'697'858.30 6'614'900.00 6'410'532.10

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'697'858.30 6'614'900.00 6'410'532.10
3611 Entschädigungen an Kantone u. Konkordate 6'364'359.25 6'365'500.00 6'162'336.00
3612 Entsch.an Gde. und Gde.verbände 333'499.05 249'400.00 248'196.10

4 Ertrag 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

42 Entgelte 399'414.35 368'100.00 325'283.68

423 Schul- und Kursgelder 364'709.18 344'100.00 287'927.35
4230 Schulgelder 364'709.18 344'100.00 287'927.35

426 Rückererstattungen 34'705.17 24'000.00 37'356.33
4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34'705.17 24'000.00 37'356.33

46 Transferertrag 12'403'640.54 12'446'300.00 11'792'891.24

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 12'130'128.54 12'199'400.00 11'526'226.09
4612 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden 12'130'128.54 12'199'400.00 11'526'226.09

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 273'512.00 246'500.00 266'298.00
4631 Beiträge von Kantonen u. Konkordaten 273'512.00 246'500.00 266'298.00

469 Übriger Transferertrag 400.00 367.15
4699 Rückverteilungen 400.00 367.15
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Investitionsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 194'090.00 194'090.00 257'500.00 257'500.00 297'564.80 297'564.80

5 Investitionsausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

50 Sachanlagen 95'056.50 95'000.00 197'230.90
5060 Mobilien 95'056.50 95'000.00 197'230.90

52 Immaterielle Anlagen 99'033.50 162'500.00 100'333.90
5200 Informatik 99'033.50 162'500.00 100'333.90

6 Investitionseinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

69 Übertrag an Bilanz 194'090.00 257'500.00 297'564.80
6900 Aktivierte Ausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Nettoinvestitionen 194'090.00 257'500.00 297'564.80
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Schule untere Emme

CHF CHF

Bezeichnung 2025 2024

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 182'051.00 162'863.05

Abnahme/(-) Zunahme Forderungen 38'716.40 64'235.60

(-) Zunahme/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen -10'985.75 13'530.00

(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten -18'901.45 -3'476.78

Zunahme/(-) Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 63'273.65 -1'030.15

(-) Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen 0.00 0.00

(-) Abnahme/Zunahme Spezialfinanzierungen im EK und Vorfinanzierungen 0.00 0.00

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 254'153.85 236'121.72

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV -194'090.00 -297'564.80

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -194'090.00 -297'564.80

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

(-) Abnahme/ Zunahme Kontokorrente mit Dritten -843'057.79 117'960.76

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -843'057.79 117'960.76

Total Geldfluss -782'993.94 56'517.68

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1. 1'675'920.63 1'619'402.95

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 892'926.69 1'675'920.63

Kontrollrechnung: Differenz 0.00 0.00

Geldflussrechnung

Gesamthaushalt
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Antrag des Verbandsrates 
 

Gemäss Art. 71 GV verabschiedet der Verbandsrat die Jahresrechnung 2025 

des Schulverbandes «Schule untere Emme»: 
 

 

Erfolgsrechnung Aufwand CHF 12'803'054.89 

 Ertrag CHF 12'803'054.89 

 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 0.00 

 

Investitionsrechnung Ausgaben CHF 194'090.00 

 Einnahmen CHF 0.00 

 Nettoinvestitionen CHF 194'090.00 

 

Nachkredite gemäss Bericht Seite 2 Ziffer 5  CHF 468'016.90 

 

Gemeindebeiträge Bätterkinden CHF 4'355'778.55 

 Utzenstorf CHF 5'696'474.64 

 Wiler CHF 1'601'991.65 

 Zielebach CHF 418'100.80 

 

 

Antrag 

Der Abgeordnetenversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2025 zu 

genehmigen. 

 

Utzenstorf, 25. März 2026 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Christina Stürchler Tobias Schmid Patrick Jegerlehner 

Präsidentin Geschäftsführer Stv. Leiter Abteilung Finanzen  
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Anhang 
 

Regelwerk 

Der Rechnungsabschluss des Schulverbandes «Schule untere Emme» ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen gesetzlichen Grundlagen erstellt worden. 
 

Gemeindegesetz (GG, BSG 170.11) 

Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) 

Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden 

(FHDV, BSG 170.511) 

 

Diese orientieren sich gemäss Art. 70 Absatz 1 GG am Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, HRM2, laut Handbuch der Konferenz 

der Kantonalen Finanzdirektoren. Die kantonalen Bestimmungen weichen in einzelnen Bereichen von den Empfehlungen des HRM2 ab. Das Amt für Gemeinden und 

Raumordnung stellt eine Auflistung dieser Ausnahmen zur Verfügung unter www.be.ch/gemeinden > Rubrik Gemeindefinanzen > HRM2 > Praxishilfen. 

 

Bewertung Finanzvermögen 

Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Sie werden bei erst-

maliger Bilanzierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Entstehen der Gemeinde keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs 

bilanziert. Folgebewertungen erfolgen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag, wobei eine systematische Neubewertung bei Liegenschaften mit Ausnahme von Baurechten 

alle fünf Jahre oder bei Änderung des amtlichen Werts, bei allen anderen Vermögenswerten jährlich erfolgt. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertmin-

derungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. 
 

Art des Finanzvermögens Bewertungsgrundsatz Letztmalige 

Bewertung 

Einlage in  

Neubewertungsreserve** 

Entnahmen 

Flüssige Mittel Verkehrswert am Stichtag 31.12.2025 CHF 0.00 CHF 0.00 

Guthaben Verkehrswert am Stichtag 31.12.2025 CHF 0.00 CHF 0.00 

 

Bewertung Verwaltungsvermögen 

Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen mehrjährigen öffentlichen Nutzen hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt 

werden kann. Sie werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten nach der Nettomethode bilanziert und nach der definierten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ent-

stehen dem Schulverband keine Kosten, wird zum Verkehrswert zum Zeitpunkt des Zugangs bilanziert. Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminde-

rungen oder Verlusten sofort zu berichtigen. Die geltenden Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind in Anhang 2 GV umschrieben. 

 

Aktivierungsgrenzen 

Allgemeiner Haushalt Schule untere Emme: CHF 25‘000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.be.ch/gemeinden


   Seite 20 

Grundlagen der Jahresrechnung 

Als Grundlage für die Jahresrechnung 2025 dienten das Budget 2025 und die Vorjahresrechnung 2024.  
 

Genehmigung/Prüfung: 
 

 Budget Jahresrechnung 

Verbandsrat 18. September 2024 19. März 2025 

Bestätigungsbericht Rechnungsprüfungsorgan  23. April 2025 

Abgeordnetenversammlung 19. November 2024 6. Mai 2025 

 

 

Eigenkapitalnachweis 

Der Schulverband verfügt über kein Eigenkapital. Er wird zu 100% über Gemeindebeiträge finanziert. 



Rückstellungen

205 Kurzfristige Rückstellungen

Konto Bezeichnung
Buchwert 

01.01.2025

Buchwert 

31.12.2025
Kommentar

Bildung Verwendung Auflösung

keine 0.00

208 Langfristige Rückstellungen

Konto Bezeichnung
Buchwert 

01.01.2025

Buchwert 

31.12.2025
Kommentar

Bildung Verwendung Auflösung

keine 0.00

Total kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total langfristige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Veränderung

Veränderung
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Beteiligungsspiegel

Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)

Name, Sitz Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Wesentliche Buchwert Anschaffungs- Wesentliche Rechnungslegungs- Zahlungsströme Spezifische

Rechtsform pital (100%) anteil - E: Exekutive Beteiligte per 31.12. wert Beteiligungen norm; Aussage zur Berichtsjahr Risiken

- L: Legislative der Organisation Jahresrechnung

Gemeindeeigene Unternehmen (Anstalten) gem. Art. 64 Abs. 1 Bst. b GG

keine

Öffentlich-rechtliche Organisationen der interkommunalen Zusammenarbeit (Gemeindeverbände, Anstalten etc.)*

keine

Juristische Personen des Privatrechts*

keine

Mitgliedschaften in einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften*

keine

Vertragliche Beziehungen zur Erfüllung von Gemeindeaufgaben*

keine

Es sind nur für den Gemeindeverband wesentliche Beteiligungen aufgeführt.
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Gewährleistungsspiegel

Name, Sitz, Rechtsform
Eigentümer 

wesentliche Miteigentümer

Angaben zu den gesicherten Leistungen

Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben usw.)

Zahlungsströme im 

Berichtsjahr in CHF
Spezifische zusätzliche Angaben

Keine

Keine

Keine

Canon Schweiz AG Canon Schweiz 13'639.80                        Leasing Drucker, Kopierer

Canon Schweiz AG Canon Schweiz 1568.65 Leasing Drucker, Kopierer

Canon Schweiz AG Canon Schweiz 635.40 Leasing Drucker, Kopierer

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Öffentlich-rechtliche Verträge

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing usw.)
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Anlagespiegel Finanzvermögen

Schule untere Emme

AW per Zuwachs/ Abgänge Umglieder- AW per Stand per Wert- Aufwert- Umglieder- Stand per BW netto davon Versich.

01.01.2025 Zugänge ungen 31.12.2025 01.01.2025 minderung ungen ungen 31.12.2025 31.12.2025 in Leasing werte

108 Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anschaffungskosten kumulierte Wertberichtigungen Buchwerte
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Schule untere Emme
Anlagespiegel Sachanlagen Verwaltungsvermögen

1.1.2025 - 31.12.2025

Anschaffungskosten kumulierte ordentliche Abschreibungen Buchwerte

AW per Zuwachs/ Abgänge Umglieder. AW per Stand per Planm. Aus.plan. Wertkorr. Stand per BW netto
1.1.2025 Zugänge 31.12.2025 1.1.2025 Abschr. Abschr. 31.12.2025 31.12.2025

140 Sachanlagen
Verwaltungsvermögen

472'253.70 95'056.50 0.00 0.00 567'310.20 -137'125.70 56'748.50 0.00 0.00 -193'874.20 373'436.00

1406 Mobilien 472'253.70 95'056.50 0.00 0.00 567'310.20 -137'125.70 56'748.50 0.00 0.00 -193'874.20 373'436.00

1.1.2025 - 31.12.2025 Seite 25



Schule untere Emme
Anlagespiegel Übriges Verwaltungsvermögen

1.1.2025 - 31.12.2025

Anschaffungskosten kumulierte ordentliche Abschreibungen Buchwerte

AW per Zuwachs/ Abgänge Umglieder. AW per Stand per Planm. Aus.plan. Wertkorr. Stand per BW netto
1.1.2025 Zugänge 31.12.2025 1.1.2025 Abschr. Abschr. 31.12.2025 31.12.2025

142 Immaterielle Anlagen VV 437'008.65 99'033.50 0.00 536'042.15 -178'495.65 104'840.50 20'462.00 0.00 -303'798.15 232'244.00

Total Software / Informatik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Immat. Anlagen in Realisierung 0.00 11'831.00 0.00 11'831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11'831.00

Total Informatik, ICT 437'008.65 87'202.50 0.00 524'211.15 -178'495.65 104'840.50 20'462.00 0.00 -303'798.15 220'413.00

1.1.2025 - 31.12.2025 Seite 26



Kreditkontrolle Schule untere Emme

Kumulierte Investitions- Kumulierte Kumulierte Investitions- Kumulierte

Konto Organ Datum Bruttokredit Objekt Ausgaben* ausgaben Ausgaben* Einnahmen einnahmen Einnahmen Saldo

Abrechnung-

datum

01.01.2025 31.12.2025 01.01.2025 31.12.2025

INVESTITIONSRECHNUNG

2 Bildung

2180 28'450.60                 Tagesbetreuung 28'450.60                  -                         28'450.60                  -                      -                 -                      -                           

5060.02 VR 19.03.2025 28'450.60                   TSA Bätterkinden Mobiliar 28'450.60                    -                           28'450.60                    -                        -                  -                        -                             19.03.2025

28'450.60                  Total 28'450.60                   -                           28'450.60                   -                       -                  -                       -                            

2190 953'850.00               Nicht Aufteilbares, Schulverwaltung 285'603.05                194'090.00             479'693.05                -                      -                 -                      474'156.95              

5060.03 AV 09.05.2023 425'000.00                 Erneuerung Schulmobiliar 139'931.00                  95'056.50                234'987.50                  -                        -                  -                        190'012.50                

5060.04 VR 27.03.2024 31'000.00                   Schulraumausstattung Bätterkinden 2024 28'849.30                    -                           28'849.30                    -                        -                  -                        2'150.70                    03.12.2025

5200.05 AV 09.11.2021 143'300.00                 Netzwerk-Infrastruktur ICT Umgebung 16'488.85                    -                           16'488.85                    -                        -                  -                        126'811.15                

5200.08 AV 21.11.2023 112'000.00                 Beschaffung Endgeräte 2024 100'333.90                  -                           100'333.90                  -                        -                  -                        11'666.10                  19.03.2025

5200.09 AV 19.11.2024 150'150.00                 ICT Beschaffung 2025 -                               99'033.50                 99'033.50                    51'116.50                  

5200.06 AV 18.11.2025 92'400.00                   Beschaffung Informatikmittell 2026 -                               -                           -                               92'400.00                  

953'850.00                Total 285'603.05                 194'090.00              479'693.05                 -                       -                  -                       474'156.95               

Vermerk: In den mehrwertsteuerpflichten Funktionen werden die Ausgaben in dieser Tabelle exklusive Mehrwertsteuer dargestellt. Da der Kredit inklusive Mehrwertsteuer beschlossen wurde, muss die Mehrwertsteuer beim Saldo

noch berücksichtigt werden, das heisst abgezogen werden.
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Nachkredite

Budgetkredite durch die Abgeordnetenversammlung zu genehmigen.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  GV  datum 

Keine

Alle Nachkredite liegen in der Kompetenz des Verbandsrates

Total -                       -                       
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Bilanz

1.1.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025

1 Aktiven 2'383'718.85 39'836'248.38 40'632'325.87 1'587'641.36

10 Finanzvermögen 1'790'077.85 39'337'246.73 40'145'363.22 981'961.36

100 Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldanlagen 1'675'920.63 9'430'907.19 10'213'901.13 892'926.69

1001 Post 11'639.48 36'415.70 31'514.30 16'540.88
10010.01 PC 34-1369-5 SUE Standort Utzenstorf 9'550.45 20'545.40 24'708.10 5'387.75
10010.02 PC 60-594091-5 SUE Standort Bätterkinden 1'297.70 13'870.30 5'340.50 9'827.50
10010.03 PC 61-972930-9 Tagesschulangebote 791.33 2'000.00 1'465.70 1'325.63

1002 Bank 1'664'281.15 9'394'491.49 10'182'386.83 876'385.81
10020.01 Valiant Bank Kto 16 9.013.161.04 1'664'281.15 9'394'491.49 10'182'386.83 876'385.81

101 Forderungen 102'672.22 29'883'868.79 29'919'977.09 66'563.92

1010 Ford. aus Lieferungen u. Leistungen ggü. Dritten 93'979.52 17'644'195.19 17'682'911.59 55'263.12
10100.01 Debitoren Fakturierung 80'444.87 8'781'918.10 8'824'032.07 38'330.90
10100.03 Manuelle Debitoren 16'334.65 38'129.04 33'831.47 20'632.22
10100.08 Hilfskonto Debitoren 8'823'348.05 8'823'348.05
10100.99 Delkredere -2'800.00 800.00 1'700.00 -3'700.00

1011 Kontokorrente mit Dritten 8'692.70 12'231'890.80 12'229'282.70 11'300.80
10110.01 Kontokorrent Bätterkinden 4'440'815.70 4'440'815.70
10110.02 Kontokorrent Utzenstorf 5'763'166.30 5'763'166.30
10110.03 Kontokorrent Wiler 1'609'808.00 1'609'808.00
10110.04 Kontokorrent Zielebach 8'692.70 418'100.80 415'492.70 11'300.80

1016 Vorschüsse für vorläuf. Verwaltungsausgaben 2'250.00 2'250.00
10160.01 Vorschuss Sekretariat Bätterkinden 2'250.00 2'250.00

1019 Übrige Forderungen 5'532.80 5'532.80
10191.01 KK Familienausgleichskasse 5'532.80 5'532.80

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 11'485.00 22'470.75 11'485.00 22'470.75

1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'165.00 8'590.75 2'165.00 8'590.75
10410.01 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'165.00 8'590.75 2'165.00 8'590.75
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Bilanz

1.1.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025

1043 Transfers der Erfolgsrechnung 9'320.00 13'880.00 9'320.00 13'880.00
10430.01 Transfers der Erfolgsrechnung 9'320.00 13'880.00 9'320.00 13'880.00

14 Verwaltungsvermögen 593'641.00 499'001.65 486'962.65 605'680.00

140 Sachanlagen VV 335'128.00 146'398.45 108'090.45 373'436.00

1406 Mobilien VV 335'128.00 95'056.50 56'748.50 373'436.00
14060.01 Mobiliar SUE 472'253.70 95'056.50 567'310.20
14060.99 WB Mobiliar SUE -137'125.70 56'748.50 -193'874.20

1409 Übrige Sachanlagen 51'341.95 51'341.95
14099.01 Bestehendes VV allgemeiner Haushalt 51'341.95 -51'341.95
14099.99 WB Bestehendes VV allgemeiner Haushalt 51'341.95 51'341.95

142 Immaterielle Anlagen 258'513.00 352'603.20 378'872.20 232'244.00

1420 Software 258'513.00 340'772.20 378'872.20 220'413.00
14200.01 Informatik, ICT 690'578.35 87'202.50 253'569.70 524'211.15
14200.99 WB Informatik, ICT -432'065.35 253'569.70 125'302.50 -303'798.15

1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 11'831.00 11'831.00
14270.01 Projekt in Realisierung 11'831.00 11'831.00

Seite 30



Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Bilanz

1.1.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025

2 Passiven 2'383'718.85 9'658'465.16 10'454'542.65 1'587'641.36

20 Fremdkapital 2'383'718.85 9'658'465.16 10'454'542.65 1'587'641.36

200 Laufende Verbindlichkeiten 2'333'982.80 9'561'745.71 10'421'096.85 1'474'631.66

2000 Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten 755'484.00 8'742'484.40 8'755'082.45 742'885.95
20000.01 Kreditorensammelkonto 744'537.95 8'533'505.70 8'533'729.25 744'314.40
20000.02 Manuelle Kreditoren 15'486.55 39'013.40 53'229.95 1'270.00
20001.01 Abrechnungskonto AHV/IV/EO/ALV -4'771.60 82'176.20 80'103.05 -2'698.45
20001.02 Abrechnungskonto Pensionskassenbeiträge 231.10 60'979.00 61'210.10
20001.03 Abrechnungskonto UVG 6'135.35 6'135.35
20001.04 Abrechnungskonto Krankentaggeld 11'753.30 11'753.30
20001.05 Abrechnungskonto Familienausgleichskasse 8'921.45 8'921.45

2001 Kontokorrente mit Dritten 1'528'777.64 161'720.31 1'002'170.00 688'327.95
20011.01 Kontokorrent Gemeinde Bätterkinden 598'836.10 85'037.15 390'000.00 293'873.25
20011.02 Kontokorrent Gemeinde Utzenstorf 821'971.44 68'866.81 542'170.00 348'668.25
20011.03 Kontokorrent Gemeinde Wiler 107'970.10 7'816.35 70'000.00 45'786.45

2005 Interne Kontokorrente 640'292.10 640'292.10
20053.01 Abrechnungskonto Löhne 640'292.10 640'292.10

2006 Depotgelder und Kautionen 40'771.46 8'804.60 6'158.30 43'417.76
20060.01 Papierkasse Bätterkinden 14'808.04 1'806.60 760.25 15'854.39
20060.02 Papierkasse Utzenstorf 7'470.92 6'355.90 5'277.15 8'549.67
20060.03 Papierkasse Wiler 5'486.00 413.10 120.90 5'778.20
20060.04 Zinsertrag Hans Steiner-Fonds 13'006.50 229.00 13'235.50

2009 Übrige laufende Verpflichtungen 8'949.70 8'444.30 17'394.00
20090.01 Durchlaufkonto 8'949.70 8'444.30 17'394.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 49'736.05 96'719.45 33'445.80 113'009.70

2040 Personalaufwand 20'181.05 9'074.45 3'890.80 25'364.70
20400.01 Personalaufwand 12'192.25 2'795.30 1'868.15 13'119.40
20400.02 Abgrenzung Lanzeitguthaben 7'988.80 6'279.15 2'022.65 12'245.30

2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'875.00 5'125.00 7'875.00 5'125.00
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1.1.2025 Zuwachs Abgang 31.12.2025

20410.01 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'875.00 5'125.00 7'875.00 5'125.00

2043 Transfers der Erfolgsrechnung 21'680.00 82'520.00 21'680.00 82'520.00
20430.01 Transfers der Erfolgsrechnung 21'680.00 82'520.00 21'680.00 82'520.00
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Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 12'803'054.89 12'803'054.89 12'814'400.00 12'814'400.00 12'118'174.92 12'118'174.92

2 Bildung 12'731'711.14 12'800'554.89 12'733'900.00 12'814'400.00 12'051'991.02 12'118'174.92
Nettoertrag 68'843.75 80'500.00 66'183.90

21 Obligatorische Schule 12'614'976.49 728'209.25 12'600'550.00 680'000.00 11'943'159.92 658'020.93
Nettoaufwand 11'886'767.24 11'920'550.00 11'285'138.99

211 Eingangsstufe 936'654.50 890'800.00 902'353.45
Nettoaufwand 936'654.50 890'800.00 902'353.45

2110 Kindergarten 936'654.50 890'800.00 902'353.45
3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 936'654.50 890'800.00 902'353.45

212 Primarstufe 3'525'172.25 3'287'500.00 3'541'824.30
Nettoaufwand 3'525'172.25 3'287'500.00 3'541'824.30

2120 Primarstufe 3'525'172.25 3'287'500.00 3'541'824.30
3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 3'525'172.25 3'287'500.00 3'541'824.30

213 Oberstufe 1'919'233.90 2'203'800.00 1'734'384.90
Nettoaufwand 1'919'233.90 2'203'800.00 1'734'384.90

2130 Sekundarstufe I 1'919'233.90 2'203'800.00 1'734'384.90
3105.01 Lebensmittel 14'862.60 15'000.00 14'714.45
3109.01 Kleinmaterial, übriger Materialaufwand 1'838.80 1'600.00 1'512.20
3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 1'902'532.50 2'187'200.00 1'718'158.25

218 Tagesbetreuung 715'127.02 638'221.18 693'750.00 590'600.00 678'773.65 554'225.35
Nettoaufwand 76'905.84 103'150.00 124'548.30

2180 Tagesbetreuung 715'127.02 638'221.18 693'750.00 590'600.00 678'773.65 554'225.35
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 8'759.55 10'200.00 9'789.55
3020.01 Löhne Lehrpersonen 424'422.15 393'700.00 392'017.40
3020.09 Versicherungstaggelder -295.20
3020.50 Abgrenzung Lohnkosten inkl. Versicherung -2'991.85 162.40
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 27'798.35 26'600.00 25'740.20
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse 21'476.65 21'700.00 18'087.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 753.30 700.00 705.70
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Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'347.10 6'050.00 5'883.40
3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 4'461.30 3'800.00 4'156.65
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 1'540.00 4'500.00 900.00
3091.01 Personalwerbung 1'000.00
3099.01 Übriger Personalaufwand 848.10 1'200.00 705.15
3100.01 Büromaterial 593.10 800.00 280.95
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 689.15 1'400.00 528.25
3101.02 Elternanlässe 717.10 1'000.00 771.35
3102.01 Drucksachen, Publikationen 154.70 200.00
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 118.50 300.00 118.50
3104.01 Lehrmittel, Bastelmaterial 681.00 1'800.00 874.90
3105.01 Lebensmittel 116'163.15 115'300.00 109'773.60
3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'344.37 3'500.00 3'990.95
3112.01 Kleider, Wäsche 63.40 100.00
3120.01 Ver- und Entsorgung, Gebühren 176.10
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'372.55 2'900.00 2'324.30
3130.05 Mitgliederbeiträge 993.60 1'000.00 790.00
3160.01 Mieten Schulliegenschaften 89'530.20 89'500.00 93'539.30
3170.01 Reisekosten und Spesen 200.00
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 150.60 800.00
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 900.00 800.00
3181.01 Forderungsverluste 1'161.15 200.00 1'282.80
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobiliar 5'375.00 5'300.00 5'374.60
4230.01 Elternbeiträge Betreuung 239'656.68 221'900.00 179'824.35
4230.02 Elternbeiträge Mahlzeiten 125'052.50 122'200.00 108'103.00
4631.01 Kantonsbeitrag 273'512.00 246'500.00 266'298.00

219 Obligatorische Schule 5'518'788.82 89'988.07 5'524'700.00 89'400.00 5'085'823.62 103'795.58
Nettoaufwand 5'428'800.75 5'435'300.00 4'982'028.04

2190 Nicht Aufteilbares, Schulverwaltung 5'367'490.42 85'833.65 5'379'500.00 85'400.00 4'970'329.67 99'009.05
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 202'721.45 222'500.00 267'588.75
3010.50 Abgrenzung Lohnkosten inkl. Versicherung 8'175.50 -2'714.95
3020.01 Löhne Lehrpersonen 182.00 6'900.00 1'042.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 13'142.85 14'400.00 17'363.70
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse 21'300.15 26'600.00 32'537.70
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 526.65 600.00 811.50
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'036.80 3'300.00 4'011.00
3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 1'395.45 1'600.00 1'462.80
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 37'195.90 34'600.00 24'235.10
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3091.01 Personalwerbung 108.10
3099.01 Übriger Personalaufwand 20'216.75 23'400.00 22'574.10
3100.01 Büromaterial 5'548.30 5'900.00 9'721.40
3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'594.25 2'300.00 2'050.00
3102.02 Druck- / Kopierkosten 27'939.75 35'200.00 24'215.95
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 6'074.85 7'700.00 5'103.90
3104.01 Lehrmittel, Bastelmaterial 356'148.23 394'600.00 356'148.96
3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 51'207.60 51'500.00 71'845.30
3113.01 Anschaffung Hardware 7'824.40 9'400.00 14'904.86
3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'284.75 24'800.00 19'139.21
3130.05 Mitgliederbeiträge 95.00 500.00 95.00
3132.01 Honorare 3'756.20 5'200.00 3'159.20
3132.03 Honorare ICT/Verwaltung 72'340.15 37'500.00 19'921.00
3133.01 RZ, Cloud Services, Outsourcing 51'503.45 48'600.00 58'237.93
3134.01 Sachversicherungsprämien 10'762.70 11'800.00 11'838.55
3150.01 Unterhalt Büromobiliar und Geräte 16'892.75 30'000.00 14'819.53
3153.01 Informatik-Unterhalt Hardware 15'379.90 25'500.00 12'167.98
3158.01 Informatik-Unterhalt Software 1'569.00 1'500.00 842.00
3160.01 Mieten Schulliegenschaften 3'757'303.00 3'765'900.00 3'453'796.00
3162.01 Leasing Raten von Geräten 15'843.85 16'100.00 16'105.20
3170.01 Reisekosten und Spesen 7'500.70 10'500.00 401.40
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 172'013.24 172'500.00 156'541.45
3199.01 Repräsentationsauslagen 614.40 1'500.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobiliar 51'373.50 51'600.00 41'869.30
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik 104'840.50 124'600.00 103'267.15
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen 20'462.00 20'500.00 12'352.00
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 277'724.45 190'400.00 192'766.60
4260.01 Rückerstattungen Dritter 28'050.75 20'000.00 32'569.80
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden 57'782.90 65'000.00 66'072.10
4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe 400.00 367.15

2192 Schulbibliothek 18'139.20 18'500.00 11'815.85 135.00
3103.02 Bücher, Medien 18'139.20 18'500.00 11'815.85
4260.01 Rückerstattungen Dritter 135.00

2194 Freiwilliger Schulsport 13'726.35 4'154.42 17'000.00 4'000.00 16'006.25 4'651.53
3020.01 Löhne Lehrpersonen 12'675.55 15'700.00 15'043.30
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 377.75 500.00 709.35
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 22.40 100.00 33.70
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 86.25 100.00 159.40
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3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 100.00 60.50
3130.01 Dienstleistungen Dritter 564.40 500.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'154.42 4'000.00 4'651.53

2195 Schülertransporte 119'432.85 109'700.00 87'671.85
3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'432.85 109'700.00 87'671.85

29 Übriges Bildungswesen 116'734.65 12'072'345.64 133'350.00 12'134'400.00 108'831.10 11'460'153.99
Nettoertrag 11'955'610.99 12'001'050.00 11'351'322.89

291 Verwaltung 116'734.65 12'072'345.64 133'350.00 12'134'400.00 108'831.10 11'460'153.99
Nettoertrag 11'955'610.99 12'001'050.00 11'351'322.89

2910 Verwaltung 116'734.65 12'072'345.64 133'350.00 12'134'400.00 108'831.10 11'460'153.99
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden 30'220.00 36'200.00 30'580.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'659.55 1'400.00 1'664.75
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 44.65 100.00 44.70
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 378.90 400.00 379.50
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 280.60 1'000.00
3100.01 Büromaterial 3'450.00 3'100.00 2'695.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'129.45 1'300.00 790.65
3118.01 Anschaffung Software 508.05 3'000.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'873.90 3'300.00 3'061.25
3130.05 Mitgliederbeiträge 300.00 200.00 300.00
3132.01 Honorare 3'134.90 3'200.00 3'134.90
3132.02 Honorare Projekte 908.05 8'500.00 1'192.90
3133.01 RZ, Cloud Services, Outsourcing 281.05 2'000.00 722.15
3158.01 Informatik-Unterhalt Software 14'817.60 7'650.00 7'758.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 53.70 1'000.00
3199.99 Verbandsratskredit 919.65 2'000.00 1'077.80
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 55'774.60 59'000.00 55'429.50
4612.01 Gemeindebeiträge 12'072'345.64 12'134'400.00 11'460'153.99

4 Gesundheit 71'343.75 2'500.00 80'500.00 66'183.90
Nettoaufwand 68'843.75 80'500.00 66'183.90

43 Gesundheit 71'343.75 2'500.00 80'500.00 66'183.90
Nettoaufwand 68'843.75 80'500.00 66'183.90

433 Schulgesundheitsdienst 71'343.75 2'500.00 80'500.00 66'183.90
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Nettoaufwand 68'843.75 80'500.00 66'183.90

4330 Schulgesundheitsdienst 38'345.10 2'500.00 45'800.00 34'999.90
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'721.90 20'250.00 12'834.20
3020.02 Löhne Gesundheitskoordination 5'666.10 5'800.00 5'610.20
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 650.40 1'350.00 708.45
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse 1'217.95 1'200.00 1'170.95
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 50.30 100.00 51.05
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 150.05 300.00 162.90
3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 19.80 100.00 18.75
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 359.90
3170.01 Reisekosten und Spesen 200.00
3171.02 Gesundheitsförderung 16'868.60 16'000.00 14'083.50
4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'500.00

4331 Schulzahnpflege 32'998.65 34'700.00 31'184.00
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'494.55 5'500.00 4'850.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 182.45 400.00 194.10
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 7.90 100.00 8.60
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41.65 100.00 44.25
3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 100.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 1'380.00
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 693.40 500.00 525.05
3132.01 Honorare 27'578.70 28'000.00 24'000.00
3170.01 Reisekosten und Spesen 182.00
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Erfolgsrechnung 12'803'054.89 12'803'054.89 12'814'400.00 12'814'400.00 12'118'174.92 12'118'174.92

3 Aufwand 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

30 Personalaufwand 872'961.65 894'250.00 902'876.50

300 Behörden und Kommissionen 30'220.00 36'200.00 30'580.00

3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kom.. 30'220.00 36'200.00 30'580.00
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden 30'220.00 36'200.00 30'580.00

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 237'872.95 258'450.00 292'347.55

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 237'872.95 258'450.00 292'347.55
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 229'697.45 258'450.00 295'062.50
3010.50 Abgrenzung Lohnkosten inkl. Versicherung 8'175.50 -2'714.95

302 Löhne der Lehrkräfte 439'658.75 422'100.00 413'875.30

3020 Löhne der Lehrkräfte 439'658.75 422'100.00 413'875.30
3020.01 Löhne Lehrpersonen 437'279.70 416'300.00 408'102.70
3020.02 Löhne Gesundheitskoordination 5'666.10 5'800.00 5'610.20
3020.09 Versicherungstaggelder -295.20
3020.50 Abgrenzung Lohnkosten inkl. Versicherung -2'991.85 162.40

305 Arbeitgeberbeiträge 105'128.60 111'800.00 116'171.20

3050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 43'811.35 44'650.00 46'380.55
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 43'811.35 44'650.00 46'380.55

3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'994.75 49'500.00 51'796.25
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskasse 43'994.75 49'500.00 51'796.25

3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'405.20 1'700.00 1'655.25
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherung 1'405.20 1'700.00 1'655.25

3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'040.75 10'250.00 10'640.45
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'040.75 10'250.00 10'640.45
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3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldvers. 5'876.55 5'700.00 5'698.70
3055.01 AG-Beiträge an KTG-Versicherung 5'876.55 5'700.00 5'698.70

309 Übriger Personalaufwand 60'081.35 65'700.00 49'902.45

3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'016.50 40'100.00 26'515.10
3090.01 Aus- und Weiterbildung Personal 39'016.50 40'100.00 26'515.10

3091 Personalwerbung 1'000.00 108.10
3091.01 Personalwerbung 1'000.00 108.10

3099 Übriger Personalaufwand 21'064.85 24'600.00 23'279.25
3099.01 Übriger Personalaufwand 21'064.85 24'600.00 23'279.25

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'050'183.94 5'103'250.00 4'641'903.27

310 Material- und Warenaufwand 557'535.53 607'000.00 542'000.86

3100 Büromaterial 9'591.40 9'800.00 12'697.35
3100.01 Büromaterial 9'591.40 9'800.00 12'697.35

3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'099.65 3'400.00 2'184.55
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'382.55 2'400.00 1'413.20
3101.02 Elternanlässe 717.10 1'000.00 771.35

3102 Drucksachen, Publikationen 31'818.15 39'000.00 27'056.60
3102.01 Drucksachen, Publikationen 3'878.40 3'800.00 2'840.65
3102.02 Druck- / Kopierkosten 27'939.75 35'200.00 24'215.95

3103 Fachliteratur, Zeitschriften 24'332.55 26'500.00 17'038.25
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 6'193.35 8'000.00 5'222.40
3103.02 Bücher, Medien 18'139.20 18'500.00 11'815.85

3104 Lehrmittel 356'829.23 396'400.00 357'023.86
3104.01 Lehrmittel, Bastelmaterial 356'829.23 396'400.00 357'023.86

3105 Lebensmittel 131'025.75 130'300.00 124'488.05
3105.01 Lebensmittel 131'025.75 130'300.00 124'488.05

3109 Übriger Material- und Warenaufwand 1'838.80 1'600.00 1'512.20
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3109.01 Kleinmaterial, übriger Materialaufwand 1'838.80 1'600.00 1'512.20

311 Nicht aktivierbare Anlagen 61'947.82 67'500.00 90'741.11

3110 Büromöbel und Geräte 53'551.97 55'000.00 75'836.25
3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 53'551.97 55'000.00 75'836.25

3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 63.40 100.00
3112.01 Kleider, Wäsche 63.40 100.00

3113 Hardware 7'824.40 9'400.00 14'904.86
3113.01 Anschaffung Hardware 7'824.40 9'400.00 14'904.86

3118 Immateriellen Anlagen 508.05 3'000.00
3118.01 Anschaffung Software 508.05 3'000.00

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.. 176.10

3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsverm.. 176.10
3120.01 Ver- und Entsorgung, Gebühren 176.10

313 Dienstleistungen und Honorare 319'182.25 287'700.00 235'588.24

3130 Dienstleistungen Dritter 148'917.05 142'900.00 113'381.61
3130.01 Dienstleistungen Dritter 147'528.45 141'200.00 112'196.61
3130.05 Mitgliederbeiträge 1'388.60 1'700.00 1'185.00

3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. 107'718.00 82'400.00 51'408.00
3132.01 Honorare 34'469.80 36'400.00 30'294.10
3132.02 Honorare Projekte 908.05 8'500.00 1'192.90
3132.03 Honorare ICT/Verwaltung 72'340.15 37'500.00 19'921.00

3133 Informatik-Nutzungsaufwand 51'784.50 50'600.00 58'960.08
3133.01 RZ, Cloud Services, Outsourcing 51'784.50 50'600.00 58'960.08

3134 Sachversicherungsprämien 10'762.70 11'800.00 11'838.55
3134.01 Sachversicherungsprämien 10'762.70 11'800.00 11'838.55

315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 48'659.25 64'650.00 35'587.51
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3150 Unterhalt Büromöbel und Geräte 16'892.75 30'000.00 14'819.53
3150.01 Unterhalt Büromobiliar und Geräte 16'892.75 30'000.00 14'819.53

3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'379.90 25'500.00 12'167.98
3153.01 Informatik-Unterhalt Hardware 15'379.90 25'500.00 12'167.98

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'386.60 9'150.00 8'600.00
3158.01 Informatik-Unterhalt Software 16'386.60 9'150.00 8'600.00

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 3'862'677.05 3'871'500.00 3'563'440.50

3160 Miete und Pacht Liegenschaften 3'846'833.20 3'855'400.00 3'547'335.30
3160.01 Mieten Schulliegenschaften 3'846'833.20 3'855'400.00 3'547'335.30

3162 Raten für operatives Leasing 15'843.85 16'100.00 16'105.20
3162.01 Leasing Raten von Geräten 15'843.85 16'100.00 16'105.20

317 Spesenentschädigungen 196'586.84 201'200.00 171'208.35

3170 Reisekosten und Spesen 7'554.40 11'900.00 583.40
3170.01 Reisekosten und Spesen 7'554.40 11'900.00 583.40

3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 189'032.44 189'300.00 170'624.95
3171.01 Exkursionen, Schulreisen und Lager 172'163.84 173'300.00 156'541.45
3171.02 Gesundheitsförderung 16'868.60 16'000.00 14'083.50

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'061.15 200.00 2'082.80

3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 900.00 800.00
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 900.00 800.00

3181 Tatsächliche Forderungsverluste 1'161.15 200.00 1'282.80
3181.01 Forderungsverluste 1'161.15 200.00 1'282.80

319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'534.05 3'500.00 1'077.80

3199 Übriger Betriebsaufwand 1'534.05 3'500.00 1'077.80
3199.01 Repräsentationsauslagen 614.40 1'500.00
3199.99 Verbandsratskredit 919.65 2'000.00 1'077.80
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 182'051.00 202'000.00 162'863.05

330 Sachanlagen VV 56'748.50 56'900.00 47'243.90

3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 56'748.50 56'900.00 47'243.90
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobiliar 56'748.50 56'900.00 47'243.90

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 125'302.50 145'100.00 115'619.15

3320 Planm.Abschreibungen immat.Anlagen 104'840.50 124'600.00 103'267.15
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik 104'840.50 124'600.00 103'267.15

3321 Ausserplanm.Abschreib.immat.Anlagen 20'462.00 20'500.00 12'352.00
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen 20'462.00 20'500.00 12'352.00

36 Transferaufwand 6'697'858.30 6'614'900.00 6'410'532.10

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 6'697'858.30 6'614'900.00 6'410'532.10

3611 Entschädigungen an Kantone u. Konkordate 6'364'359.25 6'365'500.00 6'162'336.00
3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 6'364'359.25 6'365'500.00 6'162'336.00

3612 Entsch.an Gde. und Gde.verbände 333'499.05 249'400.00 248'196.10
3612.01 Entschädigungen an Gemeinden 333'499.05 249'400.00 248'196.10

4 Ertrag 12'803'054.89 12'814'400.00 12'118'174.92

42 Entgelte 399'414.35 368'100.00 325'283.68

423 Schul- und Kursgelder 364'709.18 344'100.00 287'927.35

4230 Schulgelder 364'709.18 344'100.00 287'927.35
4230.01 Elternbeiträge Betreuung 239'656.68 221'900.00 179'824.35
4230.02 Elternbeiträge Mahlzeiten 125'052.50 122'200.00 108'103.00

426 Rückererstattungen 34'705.17 24'000.00 37'356.33

4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34'705.17 24'000.00 37'356.33
4260.01 Rückerstattungen Dritter 34'705.17 24'000.00 37'356.33
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Erfolgsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

46 Transferertrag 12'403'640.54 12'446'300.00 11'792'891.24

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 12'130'128.54 12'199'400.00 11'526'226.09

4612 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbänden 12'130'128.54 12'199'400.00 11'526'226.09
4612.01 Gemeindebeiträge 12'072'345.64 12'134'400.00 11'460'153.99
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden 57'782.90 65'000.00 66'072.10

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 273'512.00 246'500.00 266'298.00

4631 Beiträge von Kantonen u. Konkordaten 273'512.00 246'500.00 266'298.00
4631.01 Kantonsbeitrag 273'512.00 246'500.00 266'298.00

469 Übriger Transferertrag 400.00 367.15

4699 Rückverteilungen 400.00 367.15
4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe 400.00 367.15
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Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Investitionsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 194'090.00 194'090.00 257'500.00 257'500.00 297'564.80 297'564.80

2 Bildung 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

21 Obligatorische Schule 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoausgaben 194'090.00 257'500.00 28'450.60

218 Tagesbetreuung 194'090.00 257'500.00 269'114.20

Nettoergebnis 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoausgaben 194'090.00 257'500.00 269'114.20

2180 Tagesbetreuung 28'450.60
5060.02 TSA Bätterkinden Mobiliar 28'450.60

219 Obligatorische Schule 194'090.00 257'500.00 269'114.20

Nettoergebnis 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoausgaben 194'090.00 257'500.00 269'114.20

2190 Nicht Aufteilbares, Schulverwaltung 194'090.00 257'500.00 269'114.20
5060.03 Erneuerung Schulmobiliar 95'056.50 95'000.00 139'931.00
5060.04 Schulraumausstattung Bätterkinden 2024 28'849.30
5200.08 Beschaffung Endgeräte 2024 100'333.90
5200.09 Beschaffung Endgeräte 2025 99'033.50 162'500.00

9 Finanzen und Steuern 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoeinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

99 Nicht aufgeteilte Posten 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoeinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

999 Abschluss 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Nettoergebnis 194'090.00 257'500.00 297'564.80
Nettoeinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

9990 Abschluss 194'090.00 257'500.00 297'564.80
6900.01 Aktivierte Ausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Seite 44



Schule untere Emme Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Investitionsrechnung

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Investitionsrechnung 194'090.00 194'090.00 257'500.00 257'500.00 297'564.80 297'564.80

5 Investitionsausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

50 Sachanlagen 95'056.50 95'000.00 197'230.90

5060 Mobilien 95'056.50 95'000.00 197'230.90
5060.01 Mobilien und Geräte 95'056.50 95'000.00 197'230.90

52 Immaterielle Anlagen 99'033.50 162'500.00 100'333.90

5200 Informatik 99'033.50 162'500.00 100'333.90
5200.01 Informatik 99'033.50 162'500.00 100'333.90

6 Investitionseinnahmen 194'090.00 257'500.00 297'564.80

69 Übertrag an Bilanz 194'090.00 257'500.00 297'564.80

6900 Aktivierte Ausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80
6900.00 Aktivierte Ausgaben 194'090.00 257'500.00 297'564.80

Nettoinvestitionen 194'090.00 257'500.00 297'564.80
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Tabelle der Nachkredite 2025

Aufgelistet sind alle Konten mit einer Budgetüberschreitung von mehr als CHF 1'000.00.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  VR  AV  datum 

2110 Kindergarten

3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 936’654.50       890’800.00       45’854.50         45’854.50      03.12.2025 Die Anzahl der Vollzeiteinheiten und die 

Kosten pro Vollzeiteinheit fiel höher aus 

als im Budget angenommen.

2120 Primarstufe

3611.01 Lastenausgleich Lehrerbesoldung 3’525’172.25    3’287’500.00    237’672.25       237’672.25    03.12.2025 Die Anzahl der Vollzeiteinheiten und die 

Kosten pro Vollzeiteinheit fiel höher aus 

als im Budget angenommen.

2180 Tagesschule

3020.01 Löhne Lehrpersonen 424’422.15       393’700.00       30’722.15         30’722.15      22.01.2025 /

25.03.2026

VR: Am 22.01.2025 wurde bereits für 

die Erhöhung der Stellenprozente in der 

Betreuung Tagesschule einen 

Nachkredit von CHF 28'000.00 

bewilligt.

Im Budget wurden zudem die 

Treueprämie für ein Dienstjubiläum von 

CHF 1'343.65 und die nachträglich 

ausbezahlten Betreuungszulagen von 

CHF 2'619.80 für die Jahre 2022 - 

2024 nicht berücksichtigt.

3050.01 AG-Beiträge an 

AHV,IV,EO, ALV

27’798.35         26’600.00         1’198.35           1’198.35        25.03.2026 Aufgrund der höheren Lohnsumme 

fielen die Beiträge an AHV, IV, EO, ALV 

höher aus als erwartet.

 gebunden / 
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Tabelle der Nachkredite 2025

Aufgelistet sind alle Konten mit einer Budgetüberschreitung von mehr als CHF 1'000.00.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  VR  AV  datum 

 gebunden / 

2190

3010.50 Abgrenzung Lohnkosten

inkl. Versicherung

8’175.50           -                    8’175.50           8’175.50        25.03.2026 Die vom Schulsekretariat nicht 

bezogenen Ferientage im Jahr 2024 

wurden per 01.01.2025 auf das 

Langzeitkonto übertragen und sind 

weiterhin bestehend. Die daraus 

anfallenden Lohnkosten sind daher um 

CHF 6'279.15 zum Vorjahr gestiegen. 

Ausserdem wurde eine Doppelbuchung 

vom Jahr 2024 von CHF 2'795.30 zu 

Lasten des Kontos korrigiert.

3090.01 Aus- & Weiterbildung

Personal

37’195.90         34’600.00         2’595.90           2’595.90        25.03.2026 Sämtliche Rückerstattungen des 

Kantons Bern für die 

Weiterbildungskosten sind auf dem 

Konto 2190.4260.01 verbucht. Im 

Budgetprozess wurde dies zu wenig 

berücksichtigt, dass die 

Kantonsbeiträge auf ein separates 

Konto verbucht werden.

Nicht Aufteilbares / Schulverwaltung

Seite 2



Tabelle der Nachkredite 2025

Aufgelistet sind alle Konten mit einer Budgetüberschreitung von mehr als CHF 1'000.00.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  VR  AV  datum 

 gebunden / 

3132.03 Honorare ICT / Verwaltung 72’340.15         37’500.00         34’840.15         34’840.15      02.05.2025 Da die Stelle des IT-Administrators ab 

August 2025 nicht neu besetzt werden 

konnte, wurde am 02.05.2025 ein 

Nachkredit von insgesamt CHF 

89'000.00 beschlossen, um die 

anfallenden Aufgaben extern erfüllen zu 

lassen. Davon waren CHF 64'000.00 für 

den Second- und Third-Level-Support 

vorgesehen; effektiv beansprucht 

wurden CHF 52'428.55. Weitere CHF 

25'000.00 wurden für die Erstellung der 

ICT-Dokumentation «Status Quo» 

bewilligt, wovon CHF 7'431.90 

verwendet wurden

3133.01 RZ, Cloud Services, Outsourcing 51’503.45         48’600.00         2’903.45           2’903.45        25.03.2026 Die Kosten für das Klapp und für den 

Support der Homepage fielen um CHF 

3'906.70 höher aus als im Budget 

angenommen. Beim Klapp ist die User 

Anzahl gestiegen und beim Webhosting 

Homepage wurde zu knapp budgetiert.

3612.01 Entschädigungen an

Gemeinden

277’724.45       190’400.00       87’324.45         87’324.45      25.03.2026 Im Schuljahr 2025/26 besuchen

22 SuS mit Wohnsitz im Schulverband 

das Gymnasium. Im Budget hingegen 

wurde mit 12 SuS gerechnet. Pro 

Gymeler wurden Akonto-Rechnungen in 

Höhe von CHF 9'636.00 gestellt.
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Tabelle der Nachkredite 2025

Aufgelistet sind alle Konten mit einer Budgetüberschreitung von mehr als CHF 1'000.00.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  VR  AV  datum 

 gebunden / 

2195

3130.01 Dienstleistungen Dritter 119’432.85       109’700.00       9’732.85           9’732.85        25.03.2026 Die Transportkosten gemäss Fahrplan 

sind auf das Schuljahr 2025/26 um 

21 % gestiegen. Zusätzlich wurden 

Zusatzfahrten von CHF 5'708.40 für den 

Turnunterricht beansprucht. Auch die 

Fahrkosten für die Gymeler sind 

aufgrund der höheren Anzahl SuS am 

Gymnasium höher ausgefallen als 

budgetiert.

2910 Verwaltung

3158.01 Informatik-Unterhalt

Software

14’647.35         7’650.00           6’997.35           6’997.35        25.03.2026 Im Jahr 2025 musste ein Update im 

Abacus für Mahnläufe mit Kosten von 

CHF 4'596.95 durchgeführt werden, 

welche im Budgetprozess nicht bekannt 

waren. Zusätzlich sind die Kosten für die 

Programme Abacus, Innosolv und CMI 

höher als budgetiert ausgefallen.

Total 468’016.90       468’016.90    -             

gebunden 445’787.35    

Schülertransporte
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Nachkredite

Budgetkredite durch die Abgeordnetenversammlung zu genehmigen.

Konto Bezeichnung Rechnung Budget  Überschreitung Beschluss- Bemerkungen

CHF CHF  CHF  GV  datum 

Keine

Alle Nachkredite liegen in der Kompetenz des Verbandsrates

Total -                       -                       
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Infrastrukturansprüche und Kostenverteilung mit Pauschalkoten nach BKD SJ 2025/26 25.03.2026

Ansätze nach BKD

Kindergarten CHF 2’374.00   

Primarstufe CHF 3’648.00   

Sekundarstufe I CHF 4’747.00   

Schüler Kosten Schüler Kosten Schüler Kosten Schüler Kosten

Kindergarten 77 CHF 182’798.00     91 CHF 216’034.00     32 CHF 75’968.00       0 CHF -                   

Primarstufe 200 CHF 729’600.00     276 CHF 1’006’848.00  105 CHF 383’040.00     0 CHF -                   

Sekundarstufe I 127 CHF 602’869.00     118 CHF 560’146.00     0 CHF -                   0 CHF -                   

Total Schüler 404 485 137 0 1026

Total 1’515’267.00  1’783’028.00  459’008.00     -                   

-/10110.01 -/10110.02 -/10110.03 -/10110.04 

Total Mieten 3’757’303.00         

2190.3160.01/-

Bätterkinden Utzenstorf Wiler Zielebach



Schulverband Untere Emme 25.03.2026

Kostenverteiler Rechnung 2025 Lehrerbesoldungskosten Total 12’072’345.64           

Aufgeteilt nach Kostenteiler SUE

 Anteil nach

Einwohner 

 Anteil nach

Schüler 

0% 100%

Kindergarten 936’654.50                 -                               936’654.50                 

Einwohner Schüler pro Einwoher pro Schüler Total

Bätterkinden 76                                 354’157.90                 354’157.90                 

Utzenstorf 93                                 433’377.50                 433’377.45                 

Wiler 23                                 107’179.35                 107’179.35                 

Zielebach 9                                   41’939.80                   41’939.80                   

Total -                                    201                              -                               936’654.55                 936’654.50                 

Primarstufe 3’525’172.25              -                               3’525’172.25              

Einwohner Schüler pro Einwoher pro Schüler Total

Bätterkinden 201                              1’232’277.60              1’232’277.60             

Utzenstorf 276                              1’692’082.70              1’692’082.70             

Wiler 82                                 502’720.20                 502’720.20                 

Zielebach 16                                 98’091.75                   98’091.75                   

Total 575                              -                               3’525’172.25              3’525’172.25              

Sekundarstufe 1’902’532.50              -                               1’902’532.50              

Einwohner Schüler pro Einwoher pro Schüler Total

Bätterkinden 98                                 695’702.20                 695’702.20                 

Utzenstorf 120                              851’880.15                 851’880.20                 

Wiler 39                                 276’861.05                 276’861.10                 

Zielebach 11                                 78’089.00                   78’089.00                   

Total 268                              -                               1’902’532.40              1’902’532.50              

Kontrolltotal 6’364’359.25             



Kostenverteiler Rechnung 2025 Mietkosten

 Anteil nach

Einwohner 

 Anteil nach

Schüler 

50% 50%

3’757’303.00              1’878’651.50              1’878’651.50              

Einwohner Schüler pro Einwoher pro Schüler Total

Bätterkinden 3’417                           375                              690’178.70                 674’803.00                 1’364’981.70             

Utzenstorf 4’505                           489                              909’937.04                 879’943.10                 1’789’880.15             

Wiler 1’048                           144                              211’679.05                 259’124.35                 470’803.40                 

Zielebach 331                              36                                 66’856.65                   64’781.10                   131’637.75                 

Total 9’301                           1’044                           1’878’651.44              1’878’651.55              3’757’303.00              

Kostenverteiler Rechnung 2025 Betriebskosten

 Anteil nach

Einwohner 

 Anteil nach

Schüler 

50% 50%

Aufwand-

überschuss 1’950’683.39              975’341.70                 975’341.70                 

Einwohner Schüler pro Einwoher pro Schüler Total

Bätterkinden 3’417                           375                              358’320.90                 350’338.25                 708’659.15                 

Utzenstorf 4’505                           489                              472’413.00                 456’841.10                 929’254.14                 

Wiler 1’048                           144                              109’897.65                 134’529.95                 244’427.60                 

Zielebach 331                              36                                 34’710.05                   33’632.45                   68’342.50                   

Total 9’301                           1’044                           975’341.60                 975’341.75                 1’950’683.39              

Gesamttotal 12’072’345.64           



Schulverband Untere Emme 25.03.2026

Kostenverteiler Rechnung 2025

Stand

15.09.2024 Lehrerbesoldung Mietkosten Betriebskosten effektiv Betrag Mietanspruch netto Rechnung Budget 2025 Differenz

Bätterkinden 2’282’137.70          1’364’981.70        708’659.15            4’355’778.55          -1’515’267.00         2’840’511.55         2’889’604.25        49’092.70               

Utzenstorf 2’977’340.35          1’789’880.15        929’254.14            5’696’474.64          -1’783’028.00         3’913’446.64         3’920’945.70        7’499.06                 

Wiler 886’760.65             470’803.40           244’427.60            1’601’991.65          -459’008.00             1’142’983.65         1’151’241.90        8’258.25                 

Zielebach 218’120.55             131’637.75           68’342.50               418’100.80              -                            418’100.80            406’740.15           -11’360.65              

Total 6’364’359.25          3’757’303.00        1’950’683.39         12’072’345.64        -3’757’303.00         8’315’042.64         8’368’532.00        53’489.36               

Buchung Bätterkinden 4’355’778.55          10110.01 /-

Utzenstorf 5’696’474.64          10110.02 /-

Wiler 1’601’991.65          10110.03 /-

Zielebach 418’100.80              10110.04 /-

Total 12’072’345.64        -/ 2910.4612.01



Schulverband Untere Emme 25.03.2026

Kostenverteiler Rechnung 2025

Stand

15.09.2024 Lehrerbesoldung Mietkosten Betriebskosten effektiv Betrag Budget 2025 Differenz

Bätterkinden 2’282’137.70          1’364’981.70        708’659.15            4’355’778.55          4’447’022.25        91’243.70               

Utzenstorf 2’977’340.35          1’789’880.15        929’254.14            5’696’474.64          5’672’587.70        -23’886.94              

Wiler 886’760.65             470’803.40           244’427.60            1’601’991.65          1’608’049.90        6’058.25                 

Zielebach 218’120.55             131’637.75           68’342.50               418’100.80              406’740.15           -11’360.65              

Total 6’364’359.25          3’757’303.00        1’950’683.39         12’072’345.64        12’134’400.00      62’054.36               



Schule  untere  Emme

Vollständigkeitserklärung  zur  Jahresrechnung  per  31.  Dezember  2025

des  Gemeindeverbandes  Schule  untere  Emme

an das Rechnungsprtjtungsorgan  PKO  Treuhand  GmbH

Wir  bestätigen  nach  bestem  Wissen  die unten  aufgeführten  Auskünfte,  die wir  Ihnen im Zusammenhang  mit

Ihrer  Prüfung  der  Jahresrechnung  2025  bestehend  aus Vorbericht,  Bilanz,  Erfolgsrechnung,  Investitionsrech-

nung,  Geldflussrechnung  und Anhang  gegeben  haben.  Im Übrigen  ist uns bekannt,  dass  es uns obliegt,  die

Jahresrechnung  zu erstellen  und  dass  wir  für sie verantwortlich  sind.

1.  Die Jahresrechnung  entspricht  den geltenden  gesetzlichen  Vorschriften  und  ist in diesem  Sinne  frei von

wesentlichen  falschen  Darstellungen  (wozu  nebst  fehlerhafter  Erfassung,  Bewertung,  Darstellung  oder  Of-

fenlegung  auch  unterlassene  Angaben  gehören  können).

2. In der  Ihnen  vorgelegten  Jahresrechnung  (\/orbericht,  Bilanz,  Erfolgsrechnung,  lnvestitionsrechnung,  Geld-

flussrechnung  und  Anhang)  sind  alle Geschäftsvorfälle  erfasst,  die für das  genannte  Geschäfksjahr  bu-

chungspflichtig  sind.  Den zuständigen  Personen  ist Weisung  erteilt  worden,  Ihnen die Bücher  und Belege

sowie  alle übrigen  Unterlagen  zur Gemeinderechnung  vollständig  zur  Verfügung  zu stellen.

3. In der  von Ihnen geprüften  und  von uns unterzeichneten  Jahresrechnung  sind  alle biIanzierungspfIichtigen

Vermögenswerte  und  Verpflichtungen  berücksichtigt.

4. Allen bilanzierungspflichtigen  Risiken  und  Werteinbussen  ist bei der  Bewertung  und  der  Festsetzung  der

Wertberichtigung  und der Rückstellung  genügend  Rechnung  getragen  worden.

5. Andere  Verträge,  Rechtsstreitigkeiten  oder  andere  Auseinandersetzungen,  die für die Beurteilung  der  Jah-

resrechnung  der  Schule  untere  Emme  von wesentlicher  Bedeutung  sind,

- bestanden  nicht"

sind  in dür Büilagü  aufgüführt".

6. Wir  haben  Ihnen die Ergebnisse  unserer  Einschätzung  des Risikos  einer  wesentlichen  falschen  Darstellung

in der  Jahresrechnung  mitgeteilt.  Wir  bestätigen  Ihnen,  dass  uns keine  (tatsächlichen  oder  vermuteten)  do-

losen'  Handlungen  bekannt  sind, in die Mitglieder  des  Verbandsrates  oder  Mitarbeitende  mit einer  wesent-

lichen  Funktion  innerhalb  der internen  Kontrolle  involviert  sind.

7. Uns sind  keine  Anschuldigungen  über  dolose  Handlungen  bekannt,  die einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die

Jahresrechnung  haben  könnten.

8. Alle bis zum  Zeitpunkt  der  Beendigung  Ihrer Prüfung  bekannt  gewordenen  und  bilanzierungspfIichtigen  Er-

eignisse  sind in der  vorliegenden  Jahresrechnung  angemessen  berücksichtigt.

9. Wir  haben  alle vertraglichen  Vereinbarungen  und gesetzlichen  Vorschriften  (z.B. Mehrwertsteuern,  Sozial-

versicherungen)  eingehalten,  deren  Nicht-Erfüllung  eine wesentliche  Auswirkung  auf  die Jahresrechnung

haben  könnten.

10. Alle bis zum  Zeitpunkt der  Abgeordnetenversammlung  bekanntwerdenden  und  bilanzierungspflichtigen

Ereignisse  werden  wir  Ihnen unverzüglich  mitteilen.

'Mchtzutreffendes  strerc/ien

Verbandsrat  Schule  untere  Emme Abteilung  Finanzen

Utzenstorf,  25. März  2026

Beilagen:

- Unterzeichnete  Jahresrechnung

/\ngabün  und  Zusammünstüllung  zu Punkt  5

Oberbegriff  für Bilanzmanipulation,  Bilanzfälschung,  Venintreuung,  Unterschlagung  und alle anderen  vorsätzlich  durchgeführten  Handlungen  zum
Nachteil  der Körperschaft
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2026-250  
 

8.300 Rechnungsprüfung   
 

 

Rechnungsprüfung neue Amtsperiode ab 2026 - Wahlantrag für PKO Treuhand GmbH; Beschluss  
 

 

Ausgangslage 

Am 31. Juli 2026 endet die Amtsperiode für gewählte Organe des Gemeindeverbandes Schule untere Emme. Das gilt 

auch für das Rechnungsprüfungsorgan, welches aktuell durch die PKO Treuhand GmbH besetzt ist. Gemäss Artikel 57 

des Organisationsreglements 2021 ist die Amtszeit auf drei Amtsdauern beschränkt. Die PKO Treuhand AG hat bisher 

eine Amtsdauer lang gewirkt; zwei weitere wären möglich. 
 

Die Rechnungsprüfung erfolgt gemäss Artikel 27 Absatz 1 OgR durch ein externes Rechnungsprüfungsorgan. Die 

Abgeordnetenversammlung wählt das Rechnungsprüfungsorgan (Artikel 17 Buchstabe a OgR). An der Abgeordneten-

versammlung vom 5. Mai 2026 ist die Wahl vorgesehen. 

 

Die PKO Treuhand AG offeriert zu den gleichen Konditionen wie in der aktuellen Amtsperiode 2022-2026 (siehe E-Mail 

vom 21. Januar 2026 von Peter Kofmel). Kostendach CHF 2'900.00 pro Revision der Jahresrechnung. 

 

Beschluss 

Der Abgeordnetenversammlung vom 5. Mai 2026 wird die Wahl der PKO Treuhand GmbH, Kirchberg, als Rech-

nungsprüfungsorgan für die Amtsperiode 2026/27 – 2029/30 beantragt. 

 

 

 

 

 

Tobias Schmid 

Geschäftsführer 
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